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 Vorwort 

 
 
Diese Arbeit ist aus einem Lehrforschungsprojekt am Seminar für mittelalterli-
che Geschichte an der Eberhard Karls Universität Tübingen erwachsen: Im 
Sommersemester 2024 und im Wintersemester 2024/25 haben wir gemeinsam 
die Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln transkribiert, übersetzt und analy-
siert. Wir haben diskutiert, in welchem Verhältnis diese kleine (und wenig be-
achtete) Collectio zur Dionysio-Hadriana steht, wie sie entstanden sein könnte 
und zu welchem Zweck sie geschaffen wurde. Die Ergebnisse sind aus unseren 
Gesprächen hervorgegangen. Bei der Verschriftlichung haben wir die Aufgaben 
wie folgt verteilt: Moritz Gaentzsch hat die Abschnitte zur Kodikologie und zur 
Paläographie der Handschrift Salzburg Museum 2163 geschrieben. Maria 
Dorothea Ilgner hat unsere Überlegungen zur Arbeitsweise des Kompilators und 
zur Funktion der Sammlung verschriftlicht. Constantin Kühn hat die Argu-
mente zur Datierung und Lokalisierung der Sammlung zu Papier gebracht. Von 
Steffen Patzold stammen die Einführung und der Abschnitt zu den Editions-
prinzipien. Wir haben unsere Textentwürfe dann allerdings gegenseitig gelesen, 
kommentiert, ergänzt und korrigiert – so dass das Ergebnis schließlich in allen 
Teilen ein Gemeinschaftswerk ist. Wir hoffen, dass wir mit dieser Arbeit das 
Bild des kanonischen Rechts im Frühmittelalter noch um eine weitere kleine 
Facette bereichern können. 

 
Tübingen, im Herbst 2025 

 

Moritz Gaentzsch 
Maria Dorothea Ilgner 

Constantin Kühn 
Steffen Patzold 
Miriam Schultz 
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 I. Einführung  

 
 
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckte der Salzburger Domchor-
direktor Johann Peregrin Hupfauf „in einem Kasten hinter dem Speisealtar des 
Domes“ eine Pergamenthandschrift aus dem Frühmittelalter1. Das Manuskript 
war falsch gebunden, die einzelnen Lagen waren durcheinandergeraten und 
stark verschmutzt. Nach dem Tode Hupfaufs schenkte dessen Witwe Marie im 
Jahr 1889 das Manuskript dem Salzburg Museum, das damals noch „Carolino-
Augusteum“ hieß. Dessen damaliger Direktor Alexander Petter bat daraufhin 
Willibald Hauthaler, der als Priester und Historiker in der Salzburger Benedik-
tinerabtei Sankt Peter lebte, den Kodex zu analysieren und zu beschreiben2. 

1893 publizierte Hauthaler seine detailgenaue Analyse des Salzburger Manu-
skripts. Im Zuge dessen untersuchte er auch den Text auf den Blättern 25–49 – 
das längste Werk, das in der Handschrift überliefert wird, und zugleich das ein-
zige größere Stück, das in dem Konvolut nicht nur als Fragment, sondern voll-
ständig erhalten ist3. Es handelt sich um eine Sammlung von Kanones und 
Dekretalen, eingeteilt in 170 Kapitel. In dem Salzburger Manuskript hat der 
Text kein Incipit und keine Inscriptio; wir bezeichnen ihn hier und im Folgen-
den informell und umschreibend als „Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln“.  

Um diese Sammlung zu identifizieren, korrespondierte Hauthaler mit zwei 
Kennern des Kirchenrechts: mit Friedrich Maaßen4 und Ambros Gietl. In seiner 
Publikation von 1893 gab Hauthaler in einem langen wörtlichen Zitat das Er-

 
1 Nikolaus CZIFRA / Rüdiger LORENZ, Katalog der mittelalterlichen Handschriften in Salz-

burg. Stiftsbibliothek Mattsee, Archiv der Erzdiözese Salzburg, Salzburger Landesarchiv, 
Archiv der Stadt Salzburg, Salzburg Museum (Denkschriften. Akademie der Wissenschaf-
ten in Wien, Philosophisch-Historische Klasse 475; Veröffentlichungen zum Schrift- und 
Buchwesen des Mittelalters 2, 11), Wien 2015, S. 454. 

2 Willibald HAUTHALER, Ein Miscellancodex des neunten Jahrhunderts, in: Zentralblatt für 
Bibliothekswesen 10 (1893), S. 71–81, hier S. 71. 

3 Salzburg, Salzburg Museum, 2163, fol. 25–49. 
4 Vgl. zur Korrespondenz mit Maaßen die Darstellung bei HAUTHALER 1893, S. 77. 
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gebnis der Analyse wieder, die Gietl für ihn durchgeführt hatte: In Gietls Wor-
ten war die Sammlung in 170 Kapiteln ein „Auszug aus der Dionysio-Hadriana, 
der mitunter den Versuch einer systematischen Sammlung des Rechtsstoffes 
macht und daher den Charakter der historischen Sammlungen nicht in seiner 
vollen Reinheit ausprägt“5. Doch folgten die Bestimmungen der Salzburger Col-
lectio, so Gietl weiter, im Wesentlichen der Ordnung der Dionysio-Hadriana. 
Kleinere Abweichungen sah er lediglich in der Reihenfolge der Konzilien:  

„Hat der Verfasser der Museums-Hs. nach der Aufgabe, die er sich ge-
stellt hat, nicht alle Canones der Concilien, nicht alle Nummern der 
Decretalen aufgenommen, so bringt er doch fast nie eine spätere Num-
mer der Sammlung, aus der er geschöpft hat, vor der früheren. Eine 
Ausnahme von diesem so fest eingehaltenen Verfahren macht er nur da, 
wo er den Rechtsstoff systematisch darzulegen versucht.“6 

Gietls Analyse, von Hauthaler publik gemacht, hatte für die weitere Forschung 
zu der Salzburger Collectio erhebliche Konsequenzen. Hauthaler schloss seinen 
Beitrag nämlich mit dem Hinweis, Gietl habe angemerkt, dass die Kanones-
sammlung, „weil wesentlich nur einfacher Auszug aus der Dionysio-Hadriana, 
keinen besonderen selbstständigen Werth beanspruchen“7 könne.  

Dieses Verdikt des ausgehenden 19. Jahrhunderts zeitigt bis heute Wirkung. 
Hubert Mordek verzeichnete unseren Text 1975 in seiner langen Liste von Frag-
menten und unvollständigen Textzeugen der Dionysio-Hadriana – immerhin 
mit der knappen Bemerkung: „mit stärkeren Veränderungen“8. Roger Reynolds 
erwähnte 1980 das Manuskript in seiner Untersuchung zu kirchenrechtlichen 
Sammlungen aus Salzburg zwar, beließ es aber bei der knappen Bemerkung: 
„the Salzburg manuscript contains only substantially reworked extracts from the 

 
5 Ambros GIETL, zitiert nach HAUTHALER 1893, S. 79. 
6 HAUTHALER 1893, S. 79. 
7 HAUTHALER 1893, S. 79. 
8 Hubert MORDEK, Kirchenrecht und Reform im Frankenreich. Die Collectio Vetus Gallica, 

die älteste systematische Kanonessammlung des fränkischen Gallien (Beiträge zur Ge-
schichte und Quellenkunde des Mittelalters 1), Sigmaringen 1975, S. 248. 
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 Dionysio-Hadriana“9. Lotte Kéry hat die Salzburger Sammlung gar nicht erst in 

ihr Überblickswerk zu „Canonical Collections of the Early Middle Ages“ von 
1999 aufgenommen10. Noch im jüngsten einschlägigen Handschriften-Katalog, 
publiziert 2015, wird der Text lediglich als „Auszug aus der Decretalensamm-
lung Dionysio-Hadriana“ vorgestellt11; und die ‚Clavis Canonum‘ verzeichnet 
nicht einmal das Salzburger Manuskript12.  

Als Sammlung von Exzerpten aus der Hadriana schien die Salzburger Col-
lectio offenkundig uninteressant: Die Dionysio-Hadriana ist schon seit dem spä-
ten 8. Jahrhundert sehr breit überliefert. Ein schlechtes Exzerpt daraus schien 
deshalb kaum einen eigenen historischen Wert zu haben. Um die Mitte des 
20. Jahrhunderts galt die Salzburger Handschrift zudem sogar eine Weile als 
verloren13. So ist bis heute die wohl eindringlichste Analyse der Salzburger Col-
lectio diejenige geblieben, die Ambros Gietl 1891 auf Bitten Hauthalers ange-
fertigt hat; sie ist jedoch niemals vollständig publiziert worden. 

Außerdem hat 2015 auch Charles Wright die Handschrift im Detail analy-
siert. Im Zuge dessen hat er die Sammlung einmal mehr vorgestellt als ein  
„abridgement (in 170 chapters) of the ‚Collectio canonum Dionysio- 
Hadriana‘“14. Wright beschreibt die Struktur der Sammlung wie folgt:  

„e sequence of councils as well as of individual canons and decretals 
in the Hadriana (a chronologically organized collection) is generally 

 
9 Roger E. REYNOLDS, Canon Law Collections in Early Ninth-Century Salzburg, in: Pro-

ceedings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law Salamanca, 21–25 
September 1976, hg. von Stephen Kuttner / Kenneth Pennington, Città del Vaticano 1980, 
S. 15–34, hier S. 24f. 

10 Lotte KÉRY, Canonical collections of the Early Middle Ages, ca. 400–1140. A bibliograph-
ical guide to the manuscripts and literature (History of medieval canon law), Washington, 
DC 1999. 

11 CZIFRA/LORENZ 2015, S. 458. 
12 Vgl. die Handschriften-Liste der Clavis Canonum, online unter: https://data.mgh.de/data-

bases/clavis/wiki/index.php/Category:Manuscript (eingesehen am 12. April 2025). 
13 CZIFRA/LORENZ 2015, S. 454f. 
14 Charles D. WRIGHT, Salzburg, Salzburg Museum 2163, in: Anglo-Saxon Manuscripts in 

Microfiche Facsimile 24 (2015), S. 81–98, hier S. 89. 
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maintained, but many have been omitted, and those retained have all 
been renumbered consecutively […]“15.  

Wright hat zudem eine Liste der Kanones und Dekretalen der Dionysio-Hadri-
ana zusammengestellt, die in der Salzburger Collectio verarbeitet seien. An vier 
Stellen verweist er hier darauf, dass ein Kapitel der Salzburger Sammlung tat-
sächlich aus mehreren Vorlagen kompiliert sei:  

– Nicaea (325), c. 11 sei um Ancyra (314), c. 8 und um Leo I., c. 30 ergänzt 
worden. 

– Zu Ancyra (314), c. 18 komme noch Chalcedon (451), c. 16, hinzu. 
– Ancyra (314), c. 19 sei mit Neocaesarea (314/325), c. 8, kombiniert wor-

den. 
– Chalcedon (451), c. 9 sei verbunden mit c. 104 der ‘Registri Ecclesiae 

Carthaginensis Excerpta’16.  

Die Angaben sind korrekt. Allerdings hat Wright mit diesen vier Stellen nur die 
Spitze des Eisbergs benannt: Denn tatsächlich hat der Kompilator der Salzbur-
ger Collectio noch an deutlich mehr Stellen jeweils zwei oder sogar mehr Kano-
nes und Dekretalen sprachlich zu einem einzigen, neu formulierten Kapitel zu-
sammengewoben. Wie Gietl durchaus richtig gesehen hat, gab sich der 
Kompilator der Salzburger Sammlung dabei einige Mühe, die historisch geord-
nete Hadriana zu systematisieren. Sein Vorgehen war aber erheblich detailver-
liebter und kleinteiliger, als es die von Hauthaler publizierten Bemerkungen 
Gietls und Wrights lückenhafte Liste der Vorlagen aus der Dionysio-Hadriana 
erkennen lassen. Tatsächlich ist die Sammlung also doch mehr als nur ein un-
beholfenes Exzerpt aus der Hadriana: Sie zeigt uns, wie intensiv und in welcher 
Weise im frühen 9. Jahrhundert in Salzburg mit der Hadriana gearbeitet worden 
ist. 

 
15 WRIGHT 2015, S. 90. 
16 WRIGHT 2015, S. 90f. 
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  Die Forschung hat außerdem bisher übersehen, dass der Kompilator der Salz-

burger Sammlung neben einem Exemplar der Dionysio-Hadriana noch ein 
zweites Hilfsmittel verwendet hat. Er stützte sich bei seiner Arbeit nämlich auch 
auf eine Konkordanz zur Dionysio-Hadriana, die zum einen in Vatikan, BAV, 
Reg. lat. 1021, fol. 1r–14v (Saint-Amand), zum anderen in München, BSB, 
Clm 15821, fol. 36r–119v (Salzburg) überliefert wird und ebenfalls noch nicht 
ediert ist17. Dieser Konkordanz hat der Kompilator nicht nur die thematisch 
einschlägigen Parallelstellen entnommen; er hat auch manche seiner Inhaltsan-
gaben zu den Kanones und Dekretalen wörtlich aus dieser Vorlage geschöpft. 

Bis heute fehlt sowohl eine Edition der Salzburger Sammlung als auch eine 
Studie, die erschließt, in welchem Verhältnis die 170 Kapitel zur Dionysio- 
Hadriana einerseits und zu der Konkordanz in Reg. lat. 1021 und Clm 15821 
andererseits stehen. Beides ist eine Voraussetzung dafür, die Arbeitsweise und 
die Ziele des Kompilators zu ergründen, der die kleine Salzburger Collectio zu-
sammengestellt hat. Deshalb legen wir hier eine Edition und eine Untersuchung 
der Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln vor. 

 

  

 
17 Friedrich MAASSEN, Geschichte der Quellen und der Literatur des canonischen Rechts im 

Abendlande, Bd. 1: Die Rechtssammlungen bis zur Mitte des 9. Jahrhunderts, unveränd. 
Neudruck der Aufl. 1870, Graz 1956, S. 465, und KÉRY 1999, S. 21f., haben die Konkor-
danz in Reg. lat. 1021 irrtümlich als möglichen Textzeugen des ‚Breviarium ad in-
quaerendum sententias infra‘ aufgeführt; MORDEK 1975, S. 254 listet die „eigenwillig ge-
staltete Collectio von Cod. München Lat. 15821“ auf, „deren Abweichungen [sc. zum 
Breviarium des Cresconius] noch nirgends näher beschrieben sind“; REYNOLDS 1980, 
S. 32f., ist bisher der Einzige, der auf die Bezüge zwischen Clm 15821, Reg. lat. 1021, und 
Salzburg Museum 2163 zumindest prinzipiell hingewiesen hat: Die Konkordanz stehe so-
wohl der Dionysio-Hadriana als auch der Konkordanz des Cresconius nahe – „as well as 
the excerpta from the Dionysio-Hadriana in the earlier mentioned codex, Salzburg, Caro-
lino-Augusteum Museum MS 2163“ (ebd., S. 33). 



 

 

12 

 

II. Beschreibung des Textzeugen 
 
 

S Salzburg, Salzburg Museum, 2163 
Format:   53 foll. ohne Einband, die lose in einem Karton aufbe-

wahrt wurden; 192–220 mm × 132–139 mm. 
Lagenstruktur:  (IV-1)7 + III13 + (IV-4)17 + (IV-2)23 + 3 IV47 + (II-1+3)53 

(siehe unten zu den Problemen im Detail). 
Provenienz:   Salzburg: Nach FORSTNER18 vom Domchordirektor 

Hupfauf in einem Kasten im Salzburger Dom gefunden, 
1889 von Hupfaufs Witwe dem Salzburg Museum ge-
schenkt19. Zwischen 1945 und 1957 war der Kodex nicht 
auffindbar, seit spätestens 1960 ist er wieder nachgewie-
sen20. 

Datierung:   Frühes 9. Jh. 
Allgemeine Literatur: HAUTHALER 1893; FORSTNER 1960, S. 251–253; DERS. 

1962, S. 28–30; CZIFRA/LORENZ 2015, S. 454–458; 
WRIGHT 2015; WRIGHT 2016; vgl. ferner auch SIE-

VERS/STEINMEYER 1898 (Nachdr. 1969), S. 611f.; BI-

SCHOFF 1980, S. 149; REYNOLDS 1980, S. 24f.; YATES 
1981, S. 129–131; BERGMANN/STRICKER 2005, S. 1608f. 

 

 
18  Karl FORSTNER, Schriftfragmente des 8. u. früheren 9. Jahrhunderts in Salzburger Biblio-

theken, in: Scriptorium 14 (1960), S. 235–256, hier S. 251. 
19  Jahresbericht des städtischen Museums Carolino-Augusteum zu Salzburg für 1889, Salz-

burg [1889/90], S. 15. 
20  Herbert D. MERITT, Old English Glosses (A Collection), London/New York 1945, 

p. VIII, sowie Neil R. KER, Catalogue of Manuscripts Containing Anglo-Saxon, Oxford 
1957, S. 482, hatten die Handschrift nicht vorgefunden, während sie spätestens FORSTNER 
1960, S. 251f., wohl wieder vorlag.  



 

 

13  
 
 
 II.1 Geschichte und Lagenstruktur der Handschrift 

Nach Karl Forstner hat der Salzburger Domchordirektor Hupfauf die Hand-
schrift im Salzburger Dom hinter dem Speisealtar gefunden, wo sie „zur Ver-
stopfung einer Fuge“ gedient habe. 1889 schenkte Hupfaufs Witwe die Hand-
schrift dem Museum Carolino Augusteum, heute Salzburg Museum21. Auf Bitte 
des Museumsdirektors Alexander Petter untersuchte Willibald Hauthaler die 
Handschrift und publizierte 1893 eine erste umfassende Beschreibung22.  
 „Die Handschrift“ ist tatsächlich nicht viel mehr als eine Gruppe von Lagen, 
die lose in einem Karton aufbewahrt wurden. Insgesamt handelt es sich um 53 
Blätter. Die heute übliche Zählung der Lagen geht auf die Foliierung durch 
Hauthaler zurück. Als Petter die Handschrift Hauthaler anvertraute, befand sich 
die Handschrift „in einem ausserordentlich verwahrlosten Zustande, und ein-
zelne Quaternionen und Pergamentlagen waren selbst kopfüber mit den übrigen 
in der denkbar rohesten Weise zusammengenäht“23. Hauthaler löste daher, 
nachdem er eine erste Foliierung gemäß der vorgefundenen chaotischen Anord-
nung vorgenommen hatte, die Pergamentbögen voneinander und reinigte sie 
mit Wasser. Zumindest auf fol. 11r hielt Hauthaler es außerdem für notwendig, 
das Pergament mit von ihm nicht näher spezifizierten Chemikalien zu behan-
deln, um die Schrift besser sichtbar zu machen24. 
 Danach ordnete er die Blätter gemäß dem Inhalt und dem Schriftbild zu der 
heute maßgeblichen Reihenfolge um und überschrieb seine Bleistiftnummerie-
rung mit einer Nummerierung in Tinte. Dort, wo die neue Nummerierung von 

 
21  So erstmals FORSTNER 1960, S. 251, und danach dann in der jüngeren Literatur immer 

wieder übernommen; WRIGHT 2015, S. 161 Anm. 1, gibt überdies an, Hupfauf habe die 
Handschrift im Jahr 1889 entdeckt. Forstner und Wright nennen als Beleg den Jahresbe-
richt des städtischen Museums Carolino-Augusteum 1889, S. 15; doch heißt es dort ledig-
lich: „Von Herrn Joh. Peregrinus Hupfauf, Domchor-Direktor: Hupfauf, Joh. Peregrinus, 
Das Kapellhaus und das Institut der Domsingknaben in Salzburg, Mscrpt. Von Frau Marie 
Hupfauf, Domchor-Direktors Witwe: Manuscript religiösen Inhaltes. Auf Pergamt.“ Es ist 
also nur verzeichnet, dass Hupfaufs Witwe die Handschrift an das Museum gegeben hat, 
nicht jedoch, wo und wann ihr Mann die Handschrift entdeckt hatte. 

22  HAUTHALER 1893. 
23  HAUTHALER 1893, S. 71. 
24  HAUTHALER 1893, S. 71–73. 
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der alten abweicht, hat Hauthaler die Bleistiftzahl stehen lassen, in Klammern 
gesetzt und in Tinte die neue Zählung danebengeschrieben. Auf manchen Blät-
tern der zu unserer Sammlung gehörigen Lagen sind zudem im unteren mittle-
ren Seitenbereich Reste einer eigenen Nummerierung zu erkennen.  
 Die neue, heute gebräuchliche Anordnung nach Hauthaler kann mit folgen-
der Lagenformel beschrieben werden: (IV-1)7 + III13 + (IV-4)17 + (IV-2; vgl. dazu 
im Einzelnen WRIGHT 2016)23 + 3 IV47+ (II-1+3)53. Anhand von Hauthalers 
Nummerierungen ist es möglich, die ursprüngliche Anordnung der Lagen und 
Blätter nachzuvollziehen. Aus seiner Bleistiftnummerierung ergibt sich die Ab-
folge: fol. 1–17 (= Lagen I–III); fol. 24–31 (= Lage V); das Bifolium 32/39 
(= äußerstes Bifolium von Lage VI); fol. 18–23 (= Lage IV); fol. 38–33 (= Rest 
der Lage VI, kopfständig); fol. 47–40 (= Lage VII, wohl ebenfalls kopfständig)25; 
fol. 48–52 (= Lage VIII). 
  
Die einzelnen Lagen lassen sich folgendermaßen genauer beschreiben: 
 
Lage I (fol. 1–7) 
Seitenmaß:   Ca. 215–218 mm × ca. 135 mm. 
Schriftraum:   WRIGHT 2015: ca. 165–170 mm × 100 mm; CZIFRA/LO-

RENZ 2015 geben für Lage I und II zusammen 159–
175 mm × 90–102 mm an. 

Zeilen:   30, liniert; Einstiche der Linierung erhalten. 
Schrift:   Hand I (fol. 1–10r) 
Überschriften:  Überschriften in roter Unziale, deren „l“ eher einer Capi-

talis Rustica entspricht und deren „y“ durch die Neigung 
des Schaftes eher halbunzial anmutet. Die Überschriften 
sind teils schlecht erhalten. Initialen auf verschiedene Wei-
sen in roter Tinte ausgezeichnet; zumeist mit Doppellinien 

 
25  Dies ist eine Abweichung gegenüber der Rekonstruktion von WRIGHT 2015, S. 82: Auf 

fol. 40, 41 und 47 sind jeweils auf der Versoseite in der unteren linken Ecke die Nummern 
47, 46 und 40 zu erkennen; das deutet darauf hin, dass zumindest Teile der Lage VII vor 
Hauthalers Neusortierung – ebenso wie Lage VI – kopfständig eingebunden waren. 
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 aus schwarzer Tinte, und anschließend mit roter Farbe ge-

füllt; auf fol. 7v hellbraune Tinte. 
Sonstiges:   Fol. 1r kaum leserlich; fol. 1–2 sind insbesondere in den 

Ecken beschädigt; Schnitte im unteren Bereich von fol. 2–
3; von fol. 4 wurden die untere Hälfte und die äußeren 
Ecken abgeschnitten. Verblichene Randnotizen auf fol. 2v 
und fol. 6r. Auf fol. 6r ist noch addici ex[...]tus loru[...] et 
quo[...] a nobi[s ...?] quo[...] s[u]nt [...] zu erkennen. 

 
Lage II (fol. 8–13) 
Seitenmaß:   192–195 mm × ca. 132 mm. 
Schriftraum:   WRIGHT 2015: ca. 165-170 x 100mm; CZIFRA/LORENZ 

2015 sprechen für die Lagen I und II von 159–175 mm × 
90–102 mm. 

Zeilen:   22–28 (CZIFRA/LORENZ 2015 geben 23–28 Zeilen an, 
WRIGHT 2015 dagegen 22–26 Zeilen). Weder Einstiche 
noch Linierung sind erkennbar. 

Schrift:   Hände I, II und III. 
Überschriften:  Das Rot der Initialen ist im Scan nicht mehr erkennbar. 

Die Tinte auf fol. 8r–10r ist hellbraun und schwer lesbar; 
auf fol. 10v–11v dunkelgraue, dann wieder bis zum Lagen-
ende helle Tinte. 

Sonstiges:   Das Pergament von fol. 9–12 ist dick; ein Loch in fol. 9. 
Fol. 10r und fol. 13r sind unten unbeschrieben. Auf fol. 
13r oben steht schräg „RU[D]E[…]R“ oberhalb des Tex-
tes. Federproben auf fol. 11v und 13r/v. 

 
Lage III (fol. 14–17) 
Seitenmaß:   203–210 mm × 139 mm. 
Schriftraum:   WRIGHT 2015: ca. 177 mm × ca. 120 mm; CZIFRA/LO-

RENZ 2015: 169–180 mm × 112–125 mm. 
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Zeilen:   29–33 (anders WRIGHT 2015, der 29–32 Zeilen zählt; die 
Abweichungen in den Zeilen entspricht dem uneinheitli-
chen Schriftbild, bei dem öfters Zeilen schief geschrieben 
wurden). 

Schrift:   Hand IV. BISCHOFF 1980, S. 149, vermutete, dass es sich 
um die Arbeit eines oder mehrerer Schüler handelt. 

Überschriften:  Eine Überschrift auf fol. 14r in dunkelbrauner Capitalis 
Rustica mit rundem „u“ und Minuskel-„e“. An den Initi-
alen ist keine Farbe mehr zu erkennen. Auf 14r und 14v 
stehen die Initialen F und D, welche mit rankenartigen 
Verzierungen versehen, aber ohne Farbe sind. Auf den fol-
genden Seiten findet sich lediglich eine zweistufige Hierar-
chie von Auszeichnungsbuchstaben.  

Sonstiges:   Fol. 14 unten zerknautscht; innerhalb der Lage gibt es an 
mehreren Stellen Wechsel von Tinte, Feder und Schrift-
größe. Auf fol. 16r beginnen die Zeilen sehr nah an der 
Falz. 

 
Lage IV (fol. 18–23) 
Seitenmaß:   220 mm × ca. 135 mm. 
Schriftraum:   WRIGHT 2015: 170–175 mm × 95–100 mm; CZIFRA/ 

LORENZ 2015: ca. 170–180 mm × 100 mm. 
Zeilen:   26–27; Einstiche für 26 Linien, von denen aber jegliche 

Spur fehlt. 
Schrift:   Hände V (fol. 18r hellbraune Tinte), VI (fol. 19r dunkel-

graue Tinte, fol. 19v–20v braune Tinte) und VII (fol. 21r–
23v dunkelbraune Tinte und zierliche Linien von einer fei-
neren Feder). 

Überschriften:  Fol. 19r dunkelgraue Unziale mit Resten von Rot; 
fol. 21v–23v rote Capitalis Rustica mit eingestreutem un-
zialem e und d. Auf fol. 19r P-Initiale; farblos, mit Hohl-
raum im Schaft, der womöglich einst farblich ausgefüllt 
war. Im Übrigen nur Auszeichnungsbuchstaben, die zu 
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 Satzanfängen und unregelmäßig auch nach Pausenzeichen 

gesetzt werden. 
Sonstiges:  Fol. 18v leer bis auf Federproben; fol. 21v schräge 

Schriftreste unter dem Text unterhalb der Überschrift; 
rote Flecken auf fol. 23r–v, die Wright als Rostflecken von 
einer Bindung deutet26. 

 
Lage V (fol. 24–31) 
Seitenmaß:   Ca. 230 mm × 135 mm. 
Schriftraum:   WRIGHT 2015: 177 mm × 108 mm; CZIFRA/LORENZ 

2015 geben als Schriftraum der Lagen V–VIII 175–
180 mm × 93–100 mm an. 

Zeilen:   25. Mit entsprechenden Einstichen und Linierung; auf fol. 
26–29 ist zudem eine Begrenzung des Schriftraums durch 
Doppellinien auf den Innen- wie Außenseiten der Blätter 
erkennbar. 

Schrift:   Hand VIII (ab fol. 25r in dunkelbrauner Tinte) geht über 
die folgenden Lagen bis fol. 49r. 

Überschriften:  Abgesehen von der ersten Überschrift zu Beginn des Tex-
tes auf fol. 25r, welche zusätzlich zum CAP. I noch einen 
Titulus hat, werden nur Überschriften in Form von CAP. 
III, CAP. IV etc. in einer roten Unzialschrift ausgezeich-
net. Zu Beginn eines Kapiteltexts steht immer ein Aus-
zeichnungsbuchstabe, der mal rubriziert, mal in derselben 
dunklen Tinte wie der übrige Text geschrieben ist. Eine 
aufwendiger gestaltete Initiale findet sich lediglich zu Be-
ginn von cap. I, wo ein „e“ einen schuppigen Bogen hat, 

 
26  WRIGHT 2015, S. 83; Charles D. WRIGHT, Salzburg Museum MS 2163: a Salzburg Mis-

cellany and the Circle of Alcuin, in: Fruits of learning. e transfer of encyclopaedic 
knowledge in the early Middle Ages, hg. von Rolf Hendrik Bremmer / Cornelis Dekker 
(Storehouses of wholesome learning 4; Mediaevalia Groningana), Leuven 2016, S. 161–
195, hier S. 163. 
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dessen Querstreben Schwanzflossen von Fischen ähneln. 
Das Format für Überschriften und Auszeichnungsbuchsta-
ben bleibt auch in den folgenden Lagen gleich. 

Sonstiges:   Nach WRIGHT 2015, S. 83, sind noch Reste der Naht 
sichtbar. Von fol. 24 ist nur die linke Hälfte erhalten; auf 
fol. 24v finden sich einige Reste unregelmäßiger Schrift. 
Vermutlich handelt es sich um ein sekundär mit Notizen 
oder Schreibproben beschriebenes Schmutzblatt. Auf 
fol. 26v sind Randnotizen ausradiert. Auf fol. 29v hat je-
mand in schwer datierbarer, grober Schrift in dunkelgrauer 
Tinte römische Zahlen als lateinische Zahlwörter reichlich 
fehlerhaft ausgeschrieben. 

 
Lage VI (fol. 32–39) 
Seitenmaß:   230 mm × ca. 135 mm. 
Schriftraum:   WRIGHT 2015: 175 mm × 112 mm. 
Zeilen:   25, liniert; innen wie außen Begrenzung des Schriftraums 

durch Doppellinien. 
Schrift:   Hand VIII, siehe Lage V. 
Überschriften:  Überschriften und Auszeichnungsschema wie in Lage V. 
Sonstiges:   Federproben auf fol. 36r und fol. 38v. Nach WRIGHT 

2015 hat fol. 35 Einstiche von mehreren verschiedenen Li-
nierungen. Ferner spricht er davon, dass „Ff. 33–38 are 
held together by thin strips toward bottom“27. 

 
Lage VII (fol. 40–47) 
Seitenmaß:   230 mm × 133 mm. 
Schriftraum:   WRIGHT 2015: 167 mm (175 mm inklusive der unters-

ten, unbeschriebenen Zeile) × 112 mm.  

 
27  WRIGHT 2015, S. 83. 
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 Zeilen:   Für 25 Zeilen liniert, doch die letzte Zeile ist unbeschrie-

ben. Einstiche nur auf fol. 43–44 erkennbar. 
Schrift:   Hand VIII, siehe Lage V. 
Überschriften:  Überschriften und Initialschema wie in Lage V. 
Sonstiges:   WRIGHT 2015 beschreibt das Bifolium 40/47 als „thick 

and greasy“28. 
 
Lage VIII (fol. 48–53) 
Seitenmaß:   Ca. 230 mm × 135 mm. 
Schriftraum:   WRIGHT 2015: 170 mm × 105 mm. 
Zeilen:   25, liniert; Einstiche nur auf fol. 50. 
Schrift:   Hand VIII, siehe Lage V. 
Überschriften:  Überschriften und Initialschema wie in Lage V. 
Sonstiges:   Der Text endet auf fol. 49r. Fol. 50 und 51 sind einzelne 

Blätter, von denen noch Reste der anderen Bogenseite üb-
rig sind. Von fol. 53 ist nur noch ein unbeschriebener, 
schmaler Streifen erhalten29. Fol. 49v–52v haben Feder-
proben; auf fol. 49v finden sich Tintenreste, die nach Mei-
nung von Wright von fol. 50 abgefärbt haben30. Fol. 50 
hat einen länglichen Ausschnitt innen im unteren mittigen 
Bereich des Blatts. Fol. 51–53 sind (51 nur stellenweise) 
deutlich dunkler, wohl sekundär aufgrund von äußerer 
Einwirkung. 

 

  

 
28  WRIGHT 2015, S. 84. 
29  WRIGHT 2015, S. 84; YATES 1981, S. 131. Leider lag uns fol. 53 nicht als Scan vor. 
30  WRIGHT 2015, S. 84. 
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II.2 Die Frage der Zusammengehörigkeit der Lagen 
Inhaltlich ist die Handschrift eine Mischung verschiedener Texte, die im Fol-
genden tabellarisch aufgelistet sind. Es finden sich liturgische, mathematisch-
computistische, weltanschaulich-geographische, kirchenrechtliche und histori-
sche Inhalte sowie Erklärungen und Glossen, darunter auch einige altdeutsche 
und wenige altenglische. 
 Über die Zusammengehörigkeit der einzelnen Inhalte besteht in der For-
schung kein Konsens. Einigkeit herrscht darüber, dass die Lagen I und II auch 
ursprünglich zusammen angelegt wurden, da das in Lage I begonnene Lektionar 
in Lage II lückenlos von derselben Hand fortgeführt wird. Dasselbe gilt für die 
Lagen V–VIII, welche die Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln enthalten; hier 
gibt es weder Blattverluste noch inhaltliche Lücken. Die gesamte Collectio 
wurde von einer Hand geschrieben und gehört auch kodikologisch zusammen31. 
 Außerdem passen die Lagen V–VIII zumindest auf den ersten Blick inhaltlich 
gut zu Lage IV: Diese enthält nämlich Glossen zur Dionysio-Hadriana. Der 
Text in Lage IV beginnt und endet allerdings defektiv; ursprünglich dürfte es 
sich um ein vollständiges Glossar zur Dionysio-Hadriana gehandelt haben32. 
Dieses Glossar ist außerdem für den Gebrauch einer ungekürzten Hadriana be-
stimmt, nicht aber speziell für die Auszüge in der Salzburger Sammlung: Schon 
wenige Stichproben belegen, dass viele Kanones, auf welche das Glossar Bezug 
nimmt, gar nicht in der darauf folgenden Salzburger Sammlung vorkommen. 
Beispielsweise beginnt der erhaltene Teil des Glossars mit Ancyra c. 3–6, die 
nicht in die Salzburger Sammlung eingearbeitet worden sind. Nicht minder be-
zeichnend sind die Abweichungen mit Blick auf das Konzil von Neocaesarea: In 
der Collectio werden Neocaesarea 1, 2, 3, 7, 8 und 11 zitiert, das Glossar hin-
gegen bietet Glossen zu Neocaesarea 3, 4, 6, 12 und 1333. 

 
31  Siehe zur Kodikologie die Beschreibung oben, S. 14–19. Zur Beschreibung von Hand VIII 

vgl. FORSTNER 1960, S. 252f.; DERS. 1962, S. 29f.; BISCHOFF 1980, S. 149, sowie unten, 
S. 27–30. 

32  Zwei weitere, vollständige Textzeugen des Glossars sind München, BSB, Clm 14407, 
fol. 1r–4r sowie Clm 19417, fol. 74r–100r (hier in einer für den Dekretalen-Teil noch 
erweiterten Form). 

33  Vgl. die Zuordnung der Glossen zu den Kanones bei WRIGHT 2016, S. 181. 
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  Bei der Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln dürfte es sich also ursprünglich 

um eine selbständige Einheit gehandelt haben. Dafür spricht auch, dass sowohl 
vor (fol. 24) als auch nach dem Text (ab fol. 50) ursprünglich Seiten leer gelassen 
worden waren, die man als Schutzblätter deuten könnte. Die Ordung dieser 
Einheit wurde dann später durcheinandergebracht, als sie mit den heutigen La-
gen I–IV zusammengenäht wurde. 
 
Charles D. Wright hat argumentiert, dass der gesamte erste Teil des Kodex eine 
Einheit bilde, die zwar nicht notwendigerweise gemeinsam angelegt, aber schon 
bald nach ihrer Entstehung zusammengebunden worden sei. Für ihn fügen sich 
die Inhalte des ersten Teiles zu einem kohärenten Lehrbuch zusammen; außer-
dem weist er darauf hin, dass gleich mehrere Texte einen Bezug zu Alkuin ha-
ben34. 
 Diese ese ist allerdings nicht zwingend. Da sich in sämtlichen Lagen aus-
schließlich Schriften des frühen 9. Jahrhunderts finden, liegt es erst einmal nahe, 
dass auch die von Hauthaler vorgefundene Bindung des gesamten Konvoluts 
bereits in der Karolingerzeit vorgenommen und später nicht mehr angetastet 
wurde. Für eine frühere gemeinsame Bindung nur der Lagen I–IV gibt es dage-
gen keinen stichhaltigen Beweis. Richtig ist zwar, dass sowohl in den Lagen I–
II als auch in Lage IV Texte enthalten sind, die mit Alkuin zu tun haben; dies 
allein genügt aber nicht, um eine Zusammengehörigkeit der Lagen zu belegen. 
Weitere paläographische oder kodikologische Argumente gibt es für Wrights 
ese nicht: Weder Schriftraum noch Formatierung der Seiten sind einheitlich, 
und es gibt auch keine Überschneidungen zwischen den Händen oder den Tex-
ten. 
 Wir nehmen daher an, dass es sich um Lagen handelt, die ausgemustert wur-
den, weil sie nicht mehr für relevant erachtet wurden – vielleicht schlicht des-
halb, weil es eine neuere oder bessere Abschrift von ihnen gab. Die ausge- 
musterten Lagen wurden dann – wohl schon im 9. Jahrhundert – grob zusam-

 
34  WRIGHT 2016. 
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mengeschustert, um das Pergament für eine spätere Verwendung zusammenzu-
halten. Bei dieser einzigen gemeinsamen Bindung, die belegbar ist, wurde aber 
bezeichnenderweise kein Wert auf die Anordnung der Texte gelegt, ja nicht ein-
mal Lesbarkeit war das Ziel. Denn gegenüber Hauthalers heutiger Anordnung 
war der Text der Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln ursprünglich von Lage 
IV durchbrochen. Die nachfolgende Lage VI der Sammlung war sogar kopf-
ständig eingebunden; und von Lage VII waren zumindest die Blätter 40, 41 und 
47 kopfständig eingenäht35. Es ist schwer vorstellbar, dass jemand, der die Lagen 
zu didaktischen Zwecken nutzen wollte, sie in dieser Weise zusammengebunden 
hätte.  
 Wrights ese, die ersten vier Lagen hätten in der Karolingerzeit zusammen-
gehört und hätten ein Lehrbuch gebildet, überzeugt also nicht. Es ist jedoch 
durchaus plausibel, dass die Lagen so etwas wie Überreste von Schriftlichkeit aus 
einem gemeinsamen schulischen Kontext sein könnten. Dies wäre zumindest 
gut mit den Inhalten vereinbar: Einige Texte, wie beispielsweise das Lektionar, 
waren vermutlich zum Auswendiglernen bestimmt. Auch fügt sich zu dieser An-
nahme die Einschätzung Bernhard Bischoffs, dass der Eucherius-Text auf 
fol. 14r–17v und die Glossen auf fol. 21r–23v von unsicheren Schülerhänden 
geschrieben seien36. Auch in der Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln hat eine 
unsichere Hand auf fol. 29v eine Reihe von lateinischen Zahlen als Wörter aus-
zuschreiben versucht – und zwar mit erstaunlichen Fehlern.  
 All das bedeutet nicht zwingend, dass die Lagen in der Salzburger Schule im 
Unterricht inhaltlich als Lehrmaterialien genutzt wurden. Womöglich haben 
wir auch lediglich defekte und ausgemusterte Pergamentlagen vor uns, die ra-
diert und von Schülern neu beschrieben werden sollten. Gerade bei Schreiban-

 
35  WRIGHT 2015, S. 82, gibt nur Lage VI als kopfständig an. Auch auf fol. 40v, 41v und 47v 

finden sich aber kopfständige Zahlen (nämlich 47, 46 und 40). Das bedeutet, dass zumin-
dest auch das Bifolium 40/47 und fol. 41 kopfständig eingebunden gewesen sein müssen. 

36  BISCHOFF 1980, S. 149. 
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 fängern darf man vielleicht damit rechnen, dass sie minderwertiges oder wieder-

verwertetes Pergament zur Verfügung gestellt bekamen, während höherwertiges 
Pergament erst den geübteren Schreibern anvertraut worden sein dürfte37. 
 
II.3 Inhalt der Handschrift 
Die detailliertesten Inhaltsangaben haben bisher Hauthaler 1893, Wright 2015 
sowie Czifra und Lorenz 2015 vorgelegt. Auf ihrer Zusammenschau beruht die 
folgende tabellarische Übersicht: 
 
Blätter Inhalt 
Lage I 
fol. 1r–2r 
Hand I 

Glaubensbekenntnis.  
Edition bei HAUTHALER 1893, S. 71f. Das Glaubensbekenntnis ist 
unvollständig erhalten, der Text auf fol. 1r stark abgerieben; der voll-
ständige Text ist bei JACOBI 1884, S. 288–290 aus München, BSB, 
Clm 19417 (saec. IX) ediert. Die Datierung und räumliche Herkunft 
des Credos sind umstritten. Allerdings muss es zwischen ca. 447 ent-
standen sein, als die Synode von Toledo zum ersten Mal das filioque 
in einem Glaubensbekenntnis billigte, und dem frühen 9. Jahrhun-
dert, aus dem auch die beiden Textzeugen stammen. 
Lit.: JACOBI 1884, S. 282–290; KATTENBUSCH 1893; KÜNSTLE 
1905, S. 88f.; PARMENTIER 1991, S. 354–378; WILLJUNG 1998, 
S. 155f.; KEEFE 2012, S. 93 Nr. 90. 

Lagen I–II  
fol. 2r–10r 
Hand I 

Lektionar.  
Es handelt sich um ein Lektionar, das Lesungen zu kirchlichen Fest-
tagen (sanctorale und temporale Zyklen), aber auch für gewöhnliche 
Tage enthält. Eine tabellarische Auflistung der Inhalte mit verwand-
ten Lektionaren findet sich bei WRIGHT 2016, S. 166–175. Auf-
grund der Lesungen zur Nokturn wird das Lektionar seit GY 1987 
dem monastischen Bereich zugeordnet. 
Lit.: GAMBER 1968, S. 590f. (Nr. 1630); GY 1987, S. 120f.; DERS. 
1990, S. 100 Anm. 58; WRIGHT 2016, S. 164–177. 

 
37  Vgl. BECKER et al. 2015, S. 343. 
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Lage II 
fol. 10v–11v 
Hand II 

Ordo Romane computationis.  
Anleitung zu Rechentechniken mit den Fingern, transkribiert bei 
HAUTHALER 1893, S. 79–81. Dem Text sehr ähnlich sind Beda Ve-
nerabilis, De temporum ratione I, ed. JONES 1977, S. 269, Z. 25 – 
S. 271, Z. 71, und der leicht abweichende Text, der denselben Titel 
wie in S trägt in MIGNE PL 90 Sp. 689D – 692C. 
Lit.: JONES 1939, S. 21f.; THORNDIKE/KIBRE 1963, Sp. 709A; MA-

CHIELSEN 2003, S. 225–228 (Übersicht ähnlicher Exzerpte und wei-
tere Literatur). 

Lage II 
fol. 11v 
Hand III 
 

In istis locis predicaverunt apostoli. 
Wirk- und Sterbeorte der Apostel. Kaum lesbar. Transkription bei 
HAUTHALER 1893, S. 81, der die Seite mit nicht näher spezifizier-
ten Chemikalien behandelt hat, um die Schrift besser zu erkennen. 

Lage II 
fol. 11v 
Hand III 

Berechnung des Weltalters aus einer Interpolation zu Orosius, 
Historiae adversus paganos. 
Transkription bei HAUTHALER 1893, S. 81 (CPL no. 571); ed. ZAN-

GEMEISTER 1882, S. 80.  
Lit.: BATELY 1961, S. 70 Nr. 8, S. 72f., S. 92, S. 101; DIES. 1980, 
S. 225. 

Lage II 
fol. 12r 
Hand III 

De Numero Graecorum. 
Eine Liste griechischer Zahlwörter, ausgeschrieben in lateinischen 
Buchstaben und lateinischen Zahlen gegenübergestellt. 
Lit.: BISCHOFF 1966–81, Bd. II, S. 264; DEROLEZ 1954, S. 221 und 
S. 308; für ein weiteres Beispiel vgl. MIGNE PL 90 Sp. 696A–C (al-
lerdings ohne die griechischen Zahlenwörter). 

Lage II 
fol. 12r 
Hand III 

Lateinische und englische Glossen. 
Die geringe Anzahl der Glossen und die Salzburger Schrift sprechen 
eher dafür, dass der Schreiber die Glossen aus einer insular geprägten 
Handschrift übernommen hat, als dass er selbst ein Angelsachse war 
und sie verfasst hat. Es handelt sich um Glossen zu Begriffen, die mit 
der Trinitätslehre zusammenhängen. WRIGHT 2016, S. 183–193 
zieht Parallelen zum sog. Stavelot Commentary (ed. BURN 1896, S. 
12–20) und stellt die Vermutung auf, die Glossen seien wenigstens 
teilweise von Alkuins Schüler Candidus Wizo verfasst. 
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 Lit.: MERITT 1945, S. 61; MERONEY 1947, S. 568; KER 1957, 

S. 482; KÖBLER 2005, S. 579f. 
Lage II 
fol. 12r 
Hand III 

Notiz über die Hyäne.  
Transkribiert bei HAUTHALER 1893, S. 73f. Entlehnt aus Solinus, 
Collectanea rerum memorabilium, ed. MOMMSEN 1895, S. 121 
Z. 3–12. 

Lage II 
fol. 12v 
Hand III 

Notiz über die Flüsse des Paradieses.  
Transkription bei HAUTHALER 1893, S. 74. Entnommen aus Hiero-
nymus, Liber Eusebii de situ et nomina locorum hebraeorum 
(cf. CPL no. 581a); ed. TIMM 2017, S. 99 Z. 6f., S. 222 Z. 9f., S. 72 
Z. 8f., S. 218 Z. 6 – S. 219 Z. 2, S. 101 Z. 1. 

Lage II 
fol. 12v 
Hand III 

Lateinische Glossen zu griechischen Begriffen.  
Aus Eucherius, Instructiones, ed. MANDOLFO 2004, S. 213–216 
(CPL no. 489) und Isidor von Sevilla, Etymologiae VI.16.1; VII.3.1; 
1.2; 1.7; 2.14; 12.12; 12.20; 12.22–23, ed. LINDSAY 1911. 

Lage II 
fol.13r 
Hand III 

Erklärung Gallier und Galater.  
Aus Hieronymus, Commentarii in epistulam Pauli apostoli ad Gala-
tas, ed. RASPANTI 2006, S. 78f., Z. 16f., 20–22, 41f. 

Lage II 
fol. 13r 
Hand III 

Exzerpt aus Fulgentius von Ruspe: De fide ad Petrum seu de re-
gulae fidei, c. 72. 
CPL no. 826; Transkription des Exzerpts bei HAUTHALER 1893, 
S. 74. Vgl. die Edition von FRAIPONT 1968, Bd. II, S. 755 Z. 1290–
92. 

Lage II 
fol. 13r–v 
Hand III 

Federproben. 
Run[…]r 
abcde[fg] 
o 
se[…]ed[…]ecu (WRIGHT 2015 liest scire dignetur) 
natum sit pie domination[is], quod ego indignus serviens […]  
haec est sancta sollemnitas cun[ctis]. Incipit eines Hymnus, siehe 
SCHALLER/KÖNSGEN 1977–2005 Nr. 5897f.; CHEVALIER 1892–
1921, Nr. 7603f.; Cantus-ID: ah53240. 
a[b]cd[ef]g[g?]hikl[…] 
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Lage III 
fol. 14r–17v 
Hand IV 
(Schüler?) 

Eucherius von Lyon, Formulae spiritalis intellegentiae.  
CPL no. 488. Es ist hier der Anfang des Textes überliefert, der jedoch 
bald von einer Lakune unterbrochen wird, welche wohl (nach 
WRIGHT 2015, S. 87f.) einem Textverlust von vier Blättern nach 
fol. 15 in der Mitte von Lage III geschuldet ist. Der Text endet de-
fektiv. Die enthaltenen Fragmente sind MANDOLFO 2004, S. 1, Z. 4 
– S. 11, Z. 185, sowie S. 38 Z. 623 – S. 50, Z. 810. Vgl. außerdem 
REINHARD/STEGMÜLLER 1950–1980, Nr. 2257. 

Lage IV 
fol. 18r 
Hand V 

Fragment aus Alkuin, De fide sanctae et individuae Trinitatis.  
CALMA Bd. 1, S. 147 Nr. 19; Transkription bei HAUTHALER 1893, 
S. 75f.; vgl. MIGNE PL 101 Sp. 43A–B; außerdem JULLIEN/PEREL-
MAN 1994, Bd. 2, S. 134–139, Nr. 28. 

Lage IV 
fol. 18v 

Leer, bis auf Federproben.  
Einzelne Buchstaben und ein Federproben-Abc. 

Lage IV 
fol. 19r–20v 
Hand VI 

Quota sit luna in kalendis quasque. 
Beda, De temporum ratione (CPL no. 2320), c. 20, ed. JONES 1977, 
S. 346–349.  

Lage IV 
fol. 20v 
Hand VI 

Loca Embolismorum. 
Gibt die sieben Zeitpunkte für die Mondschaltmonate im 19-jähri-
gen lunisolaren Zyklus an. Basiert auf Beda, De temporum ratione, 
c. 45, ed. JONES 1977, S. 422 Z. 41–45, noch näher ist es aber an 
der Liste aus dem Annalis libellus, c. 52, ed. SPRINGSFELD 2002, 
S. 362f.; zum Annalis Libellus allgemein und der Überlieferung siehe 
ebd., S. 91–104; siehe auch BULLOUGH 2004, S. 290. 

Lage IV 
21r–23v 
Hand VII 

Lateinische und althochdeutsche Glossen zu Konzilien der Dio-
nysio-Hadriana (Neocaesarea, Laodicea, Gangra, Antiochia, 
Chalcedon, Serdica). 
Defektiver Anfang, wohl aufgrund des Verlusts zweier Blätter vor 
fol. 21r; ed. SIEVERS/STEINMEYER 1969, Bd. IV S. 321f. Nr. DXC; 
vgl. ebd. S. 611f. 
Zuordnung der Glossen zu den einzelnen Konzilien der Dionysio-
Hadriana bei WRIGHT 2016, S. 180ff. Siehe außerdem BISCHOFF 
1966–81: Bd. 3, S. 238f. und MORDEK 1975, S. 269, 272 und 292 
zu solchen Glossen, sowie REIFFENSTEIN 2009, S. 1425ff. 
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 Lage V 

fol. 24r–v 
Rechte Hälfte des Blattes fehlt. Anscheinend ursprünglich leer und 
zumindest auf der Versoseite sekundär vereinzelt beschrieben. Es 
ist kein ganzes Wort mehr erkennbar. 

Lagen V–
VIII 
fol. 25r–49r 
Hand VIII 

Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln.  
Edition siehe unten, S. 75–211. 

Lage VIII 
fol. 49v–52v 

Leer, bis auf einige Federproben.  
Lesbar ist noch: 
fol. 49v: mehrere Alphabete. 
fol. 50r: Amate Dominum omnes sancti, quia in mundum venit in pec-
catum. Tertia die rexurrexit. Sedet ad dexteram Patris. Adiuva me, Deus 
meus! In te posui cor meum. (Die Passage Tertia […] Patris ist offen-
kundig aus dem apostolischen Glaubensbekenntnis entnommen. 
Das Textstück ist hier in ein anderes Gebet oder einen Gesang einge-
baut.) 
fol. 50v: Laudemus Dominum, quem laudant. (Gesangsincipit des In-
vitatoriums: Laudemus Dominum, quem laudant angeli, quia ipse est 
redemptor omnium saeculorum (Cantus-ID: 001100). Dazu eine Al-
phabetprobe.) 
fol. 51r: unleserliche Probe. Pater noster. 
fol. 51v: kopfständige Alphabet-Federproben. 
fol. 52r: leer; ein Teil des Blattes ist rechts abgeschnitten. 
fol. 52v: Federprobe. 

 
II.4 Beschreibung der Hand VIII 
Weder Karl Forstner noch Bernhard Bischoff konnten Hand VIII genauer in 
die Salzburger Stilgeschichte einordnen38. Dennoch gibt es gute Gründe, sie mit 
der Salzburger Schreibschule zusammenzubringen: Hierfür spricht nicht allein 
der Fundort im Salzburger Dom und die gemeinsame Bindung mit ausschließ-

 
38  FORSTNER 1960, S. 252f.; DERS. 1962, S. 29f., geht von einer „ungeübten“ Hand aus; 

BISCHOFF 1980, S. 149. 
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lich Salzburger Händen in einem Konvolut von Lagen, sondern auch die Nut-
zung einer Konkordanz zur Hadriana, die allein im Salzburger Kontext überlie-
fert ist. Auch paläographisch lässt sich zumindest eine gewisse Verwandtschaft 
von Hand VIII mit Händen des Salzburger Skriptoriums begründen. 
 Auf den süddeutschen Raum deutet zunächst die Begrenzung des 
Schreibraums durch zwei mit dem Lineal gezogene Doppellinien hin. Dieses 
Linienschema war hier im späten 8. Jahrhundert üblich, zumindest in Salzburg 
blieb es auch bis mindestens in das frühe 9. Jahrhundert hinein gebräuchlich39. 
 Einen Hinweis auf die Zugehörigkeit zum Salzburger Raum geben die nord-
französischen Elemente in Hand VIII, welche in zwei Phasen nach Salzburg ge-
langten: Von den ersten Salzburger Schreibstilen weist bereits der sogenannte 
„Salzburger Stil II“ Ähnlichkeiten zu Stilen in Saint-Denis auf40. Die Vermitt-
lung des Schreibstils erfolgte mutmaßlich über die Beziehungen Salzburgs zu 
Fulrad, der von den 750er Jahren bis 784 als Abt von Saint-Denis amtierte41 
und im ersten Salzburger Verbrüderungsbuch erwähnt wird42. In dieser Phase 
gelangte etwa die or-Ligatur nach Salzburg, bei der die Bögen eines R so an ein 
o angesetzt werden, dass der untere Strich oftmals bis unter die Zeile reicht. 
Diese Ligatur verwendet auch Hand VIII häufig. Auch α-förmige Ligaturen ka-
men in dieser frühen Phase nach Salzburg, sie finden sich allerdings nur einmal 
in dem von Hand VIII geschriebenen Text wieder (sta-Ligatur auf fol. 34v). 
 Nach der Wende zum 9. Jahrhundert kommen sowohl im „späten Stil II“, 
als auch im „Arn-Stil“ neue Merkmale auf, die ebenso bei Hand VIII zu be-
obachten sind. Zu der st-Ligatur gesellt sich nun eine ct-Ligatur, die sich in 

 
39  BISCHOFF 1980, S. 57f., spricht vom Ende des 8. Jahrhunderts; doch auch in Salzburger 

Handschriften, die im frühen 9. Jahrhundert verortet sind, finden sich die charakteristi-
schen Doppellinien, beispielsweise in Wien, ÖNB, 997, gut zu erkennen auf fol. 5r. 

40  Die Stilgeschichte Salzburgs hat BISCHOFF 1980, S. 52–88 herausgearbeitet. Sofern im 
Folgenden Bezug auf Phänomene Salzburger Stile genommen wird, geschieht dies auf der 
Basis von Bischoffs Einteilung und Beschreibung der Stile. 

41  Vgl. Joseph FLECKENSTEIN, Art. Fulrad, Abt v. St.-Denis, in: LexMA 4 (1989), Sp.1024f.  
42  Vgl. Karl FORSTNER, Das Verbrüderungsbuch von St. Peter in Salzburg. Vollständige Fak-

simileausgabe im Originalformat (Codices selecti 51), Graz 1974, S. 18, sowie im Faksimile 
S. 10/Ad 1. 
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 großer Ähnlichkeit zu dieser mit einem runden Bogen zwischen den Buchstaben 

bildet, bei dem es sich in der st-Ligatur um eine Verlängerung des s handelt, bei 
ct meist um einen abgesetzten Bogen. Diese beiden Ligaturen sind auch die häu-
figsten Ligaturen von Hand VIII; sie erweitert allerdings zur Vereinfachung den 
c-Bogen sehr häufig ohne eigenen Absatz zum Ligaturbogen. Ein weiteres Bei-
spiel für Neuerungen dieser Zeit sind r-basierte Ligaturen. Auffällig ist hier je-
doch, dass Hand VIII nicht alle für die beiden Stile typischen r-Ligaturen ge-
braucht, sondern nur die re- und rt-Ligaturen verwendet. Etwas ungewöhnlich 
ist die schleifenförmige ro-Ligatur, die sich aber später ebenfalls in Handschrif-
ten des „Adalram-Stils“ findet. 
 Hand VIII weist aber auch einige Merkmale auf, welche den „Arn-Stil“ ge-
genüber dem späten „Stil II“ abheben. Sie verdanken sich erneut einem nord-
französischen Einfluss, diesmal aus Saint-Amand, wo der Salzburger Bischof (ab 
798 Erzbischof) Arn als Abt amtierte43. Der aus Saint-Amand importierte Stil 
brachte eine NT-Ligatur, die auch von Hand VIII relativ häufig geschrieben 
wird. Hierbei wird der rechte Vertikalbalken eines Maiuskel-N leicht verlängert 
und entweder ein gerader, oder ein sinusförmiger Querbalken daraufgesetzt. Sel-
tener ist in unserem Text dagegen die analog gebildete UT-Ligatur des Arn-
Stils.  
 Hand VIII zeigt also Charakteristika, die dem „Arn-Stil“ entsprechen, nicht 
jedoch „Stil II“. Doch gibt es auch zum „Arn-Stil“ Unterschiede: Einige der von 
Bischoff und Forstner genannten Merkmale verwendet Hand VIII so selten, 
dass sie auch nur aus einer Vorlage mit übernommen worden sein könnten. An-
dere Charakteristika und Ligaturen des „Arn-Stils“ finden sich gar nicht: Insbe-
sondere der frühe „Arn-Stil“ ist durch eine eher schlanke, spitze Schrift charak-
terisiert, was auf die recht breite Schrift mit meist eher kurzen Ober- und 
Unterlängen und großen Buchstabenkörpern von Hand VIII nicht passt. Die 
breite Wirkung der Schrift wird durch die Verwendung einer eher breiten Feder 
noch zusätzlich verstärkt. Insgesamt käme somit auch eine Beeinflussung aus 
dem „Adalram-Stil“ in Frage, der sich aus dem „Arn-Stil“ entwickelt hat, aber 

 
43  Vgl. Sigrid KRÄMER, Art. Arn (Arno, Aquila), in: LexMA 1 (1980), Sp. 993f. 
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weniger ligaturenreich ist und manche Formen, die auch in Hand VIII fehlen, 
weitgehend zurückdrängt (wie beispielsweise das unziale d). Auch ist im Adal-
ram-Stil die Verwendung breiter Federn beliebt. 
 Da Arn seit 785 Bischof in Salzburg war, muss die Sammlung in 170 Kapi-
teln in S nach 785 geschrieben worden sein. Dagegen ist die zeitliche Abgren-
zung gegenüber der Zeit der Erzbischöfe Adalram und Liuphram schwieriger, 
weil die Schrift sich in Salzburg nun nur noch geringfügig veränderte44. Die 
schleifenförmige ro-Ligatur und die breite Feder könnten für eine Einordnung 
in die Nähe des „Adalram-Stils“ sprechen. 
 Hinzu kommt schließlich noch eine letzte Beobachtung: Dem Schreiber un-
terlaufen gelegentlich Rechtschreib- und Grammatikfehler, die vermuten lassen, 
dass er im Umgang mit der lateinischen Sprache nicht besonders sicher war. Um 
nur ein Beispiel zu nennen: In Kapitel 153 ist in S davon die Rede, dass ein jeder 
Kirchengüter cum fratribus preteriti temporis zurückfordern könne. Eigentlich 
müsste hier statt fratribus das Wort fructibus stehen: Der Kompilator selbst hätte 
vermutlich auch bei einer verderbten Vorlage nicht den Fehler begangen, in 
seine Sammlung hineinzuschreiben, dass man Kirchengüter „gemeinsam mit 
Brüdern der vergangenen Zeit“ zurückfordern könne – statt „zusammen mit den 
Erträgen der vergangenen Zeit“. Es ist daher mit hoher Wahrscheinlichkeit aus-
zuschließen, dass der Kompilator der Kirchenrechtssammlung selbst hinter 
„Hand VIII“ steckt.   

 
44  Zur Salzburger Stilentwicklung unter Adalram und Liuphram vgl. BISCHOFF 1980, S. 76–

83. 
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 III. Die Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln 

 
 
Die Salzburger Sammlung bietet nacheinander Auszüge aus den Canones apos-
tolorum (c. 1–24), den Konzilien von Nicaea (c. 25–29), Ancyra (c. 30–40), 
Neocaesarea (c. 41–43), Gangra (c. 44–53), Antiochia (c. 54–55), Laodicea 
(c. 56–72), Chalcedon (c. 73–76), Serdica (c. 77–78), Carthago (c. 79–84) und 
„verschiedenen afrikanischen Konzilien“ (c. 85–104), gefolgt von Exzerpten aus 
den Briefen der Päpste Siricius (c. 105–107), Innozenz (c. 108–111), Zosimus 
(c. 112), Coelestin (c. 113–115), Leo (c. 116–128), Hilarius (c. 129), Simplicius 
(c. 130), Gelasius (c. 131; 133–141), Felix (c. 132), Anastasius (c. 142–143), 
aus den Synoden des Symmachus (c. 144–154) und schließlich der römischen 
Synode unter Gregor II. im Jahr 721 (c. 155–170). Schon diese Aufstellung legt 
nahe, dass die einzelnen Kapitel der Sammlung aus der Dionysio-Hadriana ge-
schöpft sind: In dieser Collectio sind die Kanones und Dekretalen nämlich in 
genau derselben Reihenfolge angeordnet45. Seitdem Willibald Hauthaler 1893 
die erste wissenschaftliche Publikation zum Salzburger Kodex vorgelegt hat, gilt 
die Salzburger Sammlung deshalb im Wesentlichen als ein Auszug aus der Dio-
nysio-Hadriana – wenngleich auch über manche Strecken als ein freies Exzerpt46.  
 Dass die Dionysio-Hadriana als Vorlage diente, ist in der Tat nicht zu über-
sehen. Allerdings ist bisher die Arbeitsweise des Kompilators der Salzburger 
Sammlung noch nicht genauer untersucht worden, und die Forschung hat sein 
Werk auch noch nicht datiert und lokalisiert. All dies aber ist notwendig, um 
den Charakter und die Funktion der Sammlung genauer einzugrenzen und ih-
ren Quellenwert für die historische Forschung zu beurteilen. Aus diesen Desi-
derata ergibt sich die Struktur der nun folgenden Ausführungen: In einem ersten 

 
45  Es fehlen allerdings die Kanones des Konzils von Konstantinopel und die Dekretalen des 

Papstes Bonifatius, die in der Dionysio-Hadriana enthalten sind; für eine denkbare Erklä-
rung siehe unten, S. 55f.  

46  Siehe dazu oben, S. 7f.  
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Schritt stellen wir die Arbeitsweise des Kompilators genauer vor. Danach disku-
tieren wir die Datierung und Lokalisierung der Kompilation. Und auf dieser 
Basis stellen wir schließlich Überlegungen an, zu welchem Zweck die Sammlung 
zusammengestellt worden sein könnte. 
 
III.1 Die Arbeitsweise des Kompilators 
Die Salzburger Sammlung wurde bislang meist als ein – teils freies – Exzerpt aus 
der Dionysio-Hadriana angesehen. Allerdings hat schon Ambros Gietl erkannt, 
dass der Kompilator bisweilen darum bemüht war, den Stoff systematisch anzu-
ordnen; und Charles Wright hat darauf aufmerksam gemacht, dass in vier Ka-
piteln der Sammlung thematische Parallelen aus verschiedenen Stellen der Dio-
nysio-Hadriana hintereinandergestellt seien47. Unser Editionstext weist nach, 
dass dieses Phänomen in der Salzburger Sammlung noch sehr viel häufiger vor-
kommt und geradezu ein Grundprinzip der Kompilation darstellt. 
 Dieses Charakteristikum wird verständlich, sobald man sieht, dass sich der 
Kompilator bei der Herstellung seines Textes auf diejenige Konkordanz zur Di-
onysio-Hadriana gestützt hat, die heute in den Handschriften Vatikan, BAV, 
Reg. lat. 1021, fol. 1r–14v und München, BSB, Clm 15821, fol. 36r–119v, 
erhalten ist. Der Reginensis ist von der bisherigen Forschung paläographisch in 
das erste Viertel des 9. Jahrhunderts datiert und in das Kloster Saint-Amand 
verortet worden48; der Münchener Kodex ist Anfang der 850er Jahre in Salzburg 
entstanden49.  
 Die Konkordanz ist selbst noch nicht präzise als eigener Text beschrieben 
worden50: Die ‚Clavis Canonum‘ kennt sie gar nicht. Lotte Kéry hat Reg. lat. 
1021 irrtümlich als Textzeugen des ‚Breviarium ad inquaerendum sententias 

 
47  Siehe dazu im Einzelnen oben, S. 8–10. 
48  BISCHOFF 1980, S. 99; KÉRY 1999, S. 17; REYNOLDS 1980, S. 24f.  
49  Dazu grundlegend Wilhelm LEVISON, Die älteste Lebensbeschreibung Ruperts von Salz-

burg, in: Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 28 (1903), 
S. 283–321, hier S. 294. 

50  Bisher am genauesten ist REYNOLDS 1980, S. 32f. 
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 infra‘ eingeordnet – also einer ausführlichen Auflistung der Inhalte der Diony-

sio-Hadriana, die ebenfalls schlecht erforscht und unediert ist. Kéry hatte aller-
dings bereits Zweifel, ob es sich bei der Aufstellung im Reginensis wirklich um 
das ‚Breviarium‘ handelt – und vermutete vorsichtig: „perhaps a separate collec-
tion (similar to the Concordia canonum of Cresconius, but arranged chronologi-
cally)“51. Diese Vermutung ist korrekt: Der Reginensis bietet in der Tat eine 
Konkordanz, die der Reihe der Konzilien und Dekretalen in der Hadriana folgt. 
 Der Zusammenhang zwischen dieser spezifischen, bisher kaum bekannten 
Konkordanz und unserer Salzburger Sammlung lässt sich nun handfest nach-
weisen. An einigen Stellen zitiert die Salzburger Collectio nämlich nicht unmit-
telbar aus der Dionysio-Hadriana, sondern wörtlich aus der Konkordanz. Ein 
besonders deutlicher Beleg hierfür findet sich in c. 130 der Sammlung. Das Ka-
pitel betrifft die Unentfremdbarkeit von Kirchengut und ist der Sache nach aus 
einer Dekretale des Papstes Simplicius geschöpft. Den Wortlaut des Kapitels hat 
der Kompilator hier jedoch nicht selbst aus dem Text der Dekretale in der Di-
onysio-Hadriana erarbeitet, sondern unmittelbar aus der Konkordanz zur Ha-
driana übernommen: 
 

Salzburger Sammlung, 
c. 130 

Konkordanz,  
Reg. lat. 1021, fol. 12v = 

Clm 15821, fol. 102v  

Dionysio Hadriana, 
Simplicius, c. 1 

Predium ecclesie nemini trada-
tur, exceptis diebus vite sue, ut 
post obitum suum revertatur 
ad pristinam possessionem. 

[…] et quod predium ecclesiae 
nemini tradatur, exceptis die-
bus vitae suae, ut post obitum 
suum revertatur ad pristinam 
possessionem. Cap. I. 

[…] Ut refuso praedio, 
quod ante annum ibi da-
tum esse commemorat, 
atque ad ecclesiam Ra-
vennatem reverso posses-
sio in Bononiensi XXX 
solidorum reditum libro-
rum sine dubitatione 
tradatur in diem scilicet 
vitae eius salvo proprie-

 
51  KÉRY 1999, S. 21f.; die ‚Clavis Canonum‘ hat für das Manuskript insgesamt bisher nur 

einen „stub“ angelegt, der auf Kérys Angaben beruht: https://data.mgh.de/databases/cla-
vis/wiki/index.php/Città_del_Vaticano,_BAV,_Reg._lat._1021 (eingesehen am 11. April 
2025).  
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tatis iure Ravennatis ec-
clesiae, ad quam post 
praedicti obitum re-
vertetur, quod si non 
fuerit nostris paritum 
constitutis, quid post 
transgressionem maneat 
contumacem, ipse per-
pendis.  

 
In diesem Fall hat der Kompilator also nicht auf die Dionysio-Hadriana selbst 
zurückgegriffen, sondern sich für sein Kapitel auf die Zusammenfassung des In-
halts in der Konkordanz gestützt. (Im Tituli-Verzeichnis der Hadriana lautet 
der einschlägige Titulus zu Simplicius, c. 1, dagegen anders52).  
 Dasselbe Phänomen lässt sich auch noch an einigen weiteren Stellen be-
obachten. So beginnt das c. 105 der Salzburger Sammlung zwar mit der Inskrip-
tion zu Siricius, c. 2 aus der Dionysio-Hadriana. Die folgende Passage nisi tan-
tum, qui in egritudine deprimuntur lässt sich dagegen wieder nur in der 
Konkordanz nachweisen (Reg. lat. 1021, fol. 9r). Weitere Formulierungen der 
Sammlung, die ebenfalls auf die Konkordanz zurückgehen, stehen in folgenden 
Kapiteln:  

– c. 147: Quaestio […] si liceat laico homini anathema in ordinem ecclesiasticum 
dictare, et ab omnibus dictum non licere (= Reg. lat. 1021, fol. 13v / Clm 
15821, fol. 111r);  

– c. 148: Iniquum esse et sacrilegii instar, ea, quae pro salute vel requie animarum 
suarum unusquisque venerabili ecclesiae pauperum causa contulerit, in alteram 
transferri potestatem (= Reg. lat. 1021, fol. 13v / Clm 15821, fol. 111r);  

– c. 150: Scriptura a laicis sine consensu vel consilio episcoporum maximeque me-
tropolitani contra canones de rebus ecclesiasticis facta nullum posse obligare pon-
tificem (= Reg. lat. 1021, fol. 14r / Clm 15821, fol. 112r);  

 
52  Der Titulus zu Simplicius, c. 1 (versio Dionysio-Hadriana) lautet: Ne liceat inlicitas fieri 

ordinationes (hier und im Folgenden zitiert nach Vatikan, BAV, Reg. lat. 1021, fol. 28v). 
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 – c. 151: Non oportere quemquam de laicis, quamvis relegiosis vel potentibus, 

quolibet modo aliquid decernere de ecclesiasticis facultatibus, quarum solis sacer-
dotibus disponendi a Deo cura commissa docetur (= Reg. lat. 1021, fol. 14r / 
Clm 15821, fol. 112v).  

Dass dem Kompilator die Konkordanz vorlag, ist schon angesichts dieser wört-
lichen Zitate sehr wahrscheinlich. Es lässt sich durch eine zweite Beobachtung 
aber sogar noch weiter absichern: In den Kapiteln 28, 29, 31 und 34 hat der 
Kompilator selbst Listen von Parallelstellen in seinen Text aufgenommen; und 
auch diese Listen sind sichtlich an der Konkordanz orientiert. Besonders aussa-
gekräftig ist der Befund bei Kapitel 28 der Sammlung53: 
 

Reg. lat. 1021, fol. 3r / Clm 15821, 
fol. 52v 

Salzburger Sammlung 

De his, qui communionem tempore mortis 
exposcunt.  
 
 
In canone Niceno cap. .XIII. In decretis 
Syricii papae cap. .V. In decretis Innocentii 
papae cap. .VII. et .XXII. In decretis 
Caelestini papae cap. .XV. In decretis Felicis 
papae cap. .II. 

c. 28: De his, qui ad exitum veniunt ad com-
munionem tempore mortis exposcunt, non 
negetur eis in ultimo et necessario viatico 
minime priventur, sicut scriptum est in 
canone Niceno tertiodecimo capitulo; in decre-
tis Syrichi pape capitulo V; in decretis Inno-
centia pape capitulo VII, vicesimosecundo; in 
decretis Celestini pape capitulo XV; in decretis 
Felici pape capitulo II. 

 
Der Kompilator nutzte die Konkordanz also nicht nur dazu, um aus ihr einige 
Passagen wörtlich zu übernehmen, in denen die langatmigen Ausführungen in 
Dekretalen des Siricius, Simplicius und des Symmachus bereits in knapper Form 
zusammengefasst waren. Er orientierte sich an der Konkordanz vor allem, um 
thematische Parallelstellen in der Dionysio-Hadriana zu finden, die er dann in 
seiner eigenen Sammlung zu einem einzigen Kapitel zusammenführte. 

 
53  Zugleich wird hier deutlich, dass nicht die Konkordanz des Cresconius die Vorlage gewesen 

sein kann: Denn Cresconius hatte zwar im c. 79 seiner Konkordanz denselben Titulus ver-
wendet: De his, qui communionem tempore mortis exposcunt. Er gab aber zu diesem Kapitel 
keine Parallelstellen an, sondern zitierte lediglich: concilio Niceno, c. XIII (ed. Klaus  
ZECHIEL-ECKES, Die Concordia canonum des Cresconius. Studien und Edition 2 (Frei-
burger Beiträge zur mittelalterlichen Geschichte 5), Frankfurt am Main 1992, S. 588). 



 

 

36 

 

 
Aber mehr noch: Der Kompilator hat die Konkordanz auch verwendet, um die-
jenigen Kapitel auszuwählen, die er in seine Sammlung aufnahm. Schon der 
älteren Forschung sind die erheblichen Lücken in der Salzburger Sammlung 
aufgefallen54. Sie verweisen zunächst einmal darauf, dass sich der Exzerptor und 
Kompilator keineswegs für alle Inhalte der Dionysio-Hadriana in gleicher Weise 
interessierte. Wir gingen nun allerdings in die Irre, wenn wir uns fragten, aus 
welchen inhaltlich-thematischen Gründen der Kompilator beispielsweise auf 
das erste und zweite Kapitel der Kanones von Nicaea in seiner Sammlung ver-
zichtete. Denn tatsächlich orientierte er sich bei seiner Auswahl gar nicht an der 
Dionysio-Hadriana selbst, sondern an der Konkordanz.  
 Um diesen Zusammenhang zu sehen, müssen wir allerdings zunächst den 
Aufbau der Konkordanz genauer betrachten. Derjenige, der dieses Hilfsmittel 
geschaffen hat, ist bei seiner Arbeit auf folgende Weise verfahren: Er ging die 
Dionysio-Hadriana systematisch von Anfang bis Ende durch; und immer dann, 
wenn er zu einem Kanon oder einer Dekretale eine weitere Bestimmung in den 
nachfolgenden Teilen der Sammlung fand, stellte er diese weitere Norm unmit-
telbar zur zuerst genannten dazu. Zugleich übersprang er diese weitere Norm 
dann später – denn er hatte sie ja bereits aufgeführt55.  
 Um diese Verfahrensweise an einem Beispiel zu verdeutlichen, ist ein Blick 
auf den Zusammenhang zwischen den Canones apostolorum und den Kanones 
des Konzils von Nicaea 325 hilfreich – also auf die beiden ersten Texte, die in 
der Dionysio-Hadriana zusammengestellt sind. Der erste Apostelkanon handelt 
von der Bischofserhebung. ematisch verwandt ist der vierte Kanon des Kon-
zils von Nicaea; also hat der Kompilator diesen Kanon mit zu dem ersten Canon 
apostolorum gestellt. In derselben Weise passte der zweite Kanon von Nicaea 

 
54  Vgl. HAUTHALER 1893, S. 79; WRIGHT 2015, S. 90. 
55  Vgl. knapp und treffend LEVISON 1903, S. 293, Anm. 7: „Die Concordia canonum […] 

stellt einen kurzen Auszug der Collectio Dionysio-Hadriana dar […], in der Art, dass zwar 
die Anordnung dieser Sammlung beibehalten ist, aber bereits bei der ersten Erwähnung 
eines Gegenstandes alle späteren Concilsbeschlüsse und Papstdecrete verwandten Inhalts 
angeführt werden, um später fortzubleiben.“ 
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 der Sache nach zum zweiten Canon apostolorum; die Kanones 15 und 16 von 

Nicaea zum 14. Canon apostolorum; der erste Kanon von Nicaea zum 21. 
Canon apostolorum; der fünfte Kanon von Nicaea zum 38. Canon apostolorum 
usw. 
 Nachdem der Schöpfer der Konkordanz mit diesem Verfahren seine Arbeit 
an den 50 Canones apostolorum fertiggestellt hatte, wandte er sich dem nächs-
ten Text der Dionysio-Hadriana zu, das heißt den Kanones von Nicaea. Hier 
überging er nun aber alle diejenigen Kanones, die er zuvor bereits aufgrund ihres 
Inhalts einem der Canones apostolorum zugeordnet hatte. Das bedeutete kon-
kret: Er ließ den ersten und zweiten Kanon von Nicaea weg (weil er sie ja bereits 
vorher verarbeitet hatte) und begann seine Auflistung mit dem dritten Kanon 
von Nicaea. Aus demselben Grund überging er später dann auch den vierten 
und fünften Kanon, den neunten, elften sowie den 15., 16. und 17. Kanon die-
ses Konzils – denn sie alle hatte er ja schon als Parallelstellen zu den Canones 
apostolorum genannt.  
 Auf diese Weise entstanden in der Konkordanz Lücken in der Auflistung der 
Kanones zu einzelnen Konzilien und in den Listen der Kapitel zu den Dekreta-
len der verschiedenen Päpste. Und weil der Schöpfer der Konkordanz sich Mühe 
gab, möglichst bei der ersten Nennung eines emas gleich auch alle weiteren 
Parallelstellen aus der Dionysio-Hadriana hinzuzusetzen und Doppelnennun-
gen tunlichst zu vermeiden, werden diese Lücken potenziell um so größer, je 
später ein Text in der Hadriana steht. 
 Vergleicht man nun die Abfolge der Nennungen von Kanones und Dekreta-
len in der Konkordanz (mitsamt ihren wachsenden Lücken) einerseits und in 
der Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln andererseits, dann stellt man fest: 
Der Kompilator der Salzburger Sammlung hat in der Regel keine derjenigen 
Kapitel aufgenommen, die in der Konkordanz deshalb übergangen werden, weil 
sie hier schon zuvor als Parallelstellen zu anderen Kanones verarbeitet worden 
sind. Um beim Beispiel der Kanones von Nicaea zu bleiben: Alle Kanones von 
Nicaea, die in der Konkordanz nicht mehr eigens zu Nicaea aufgelistet werden, 
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fehlen auch in der Sammlung in 170 Kapiteln (konkret also die c. 1–2, 4–5, 9, 
11, 15–17)56.  
 Allerdings war der Kompilator der Salzburger Sammlung sogar noch restrik-
tiver bei seiner Materialauswahl: Er hat also nicht einfach mechanisch alles das 
übernommen, was in der Konkordanz aufgelistet wird, sondern zusätzlich noch 
etliche andere Kanones und Kapitel aus päpstlichen Dekretalen weggelassen. Im 
Falle der Kanones von Nicaea etwa verzichtete er gegenüber den in der Konkor-
danz aufgeführten Bestimmungen auch noch auf die c. 6–8, 14 und 19.  
 Als Ergebnis können wir also festhalten: Der Kompilator hatte bei der Abfas-
sung nicht nur ein Exemplar der Dionysio-Hadriana zur Hand, sondern er 
nutzte parallel dazu ein zweites Hilfsmittel, nämlich eine spezifische, historisch 
geordnete Konkordanz zu dieser Collectio. Möglicherweise hatte er sogar genau 
dasjenige Exemplar der Konkordanz vor Augen, das im Reginensis latinus 1021 
erhalten ist. (Der zweite Textzeuge, Clm 15821, stammt zwar ebenfalls aus Salz-
burg, ist aber erst in den frühen 850er Jahren geschaffen worden und kommt 
daher chronologisch als direkte Vorlage nicht in Frage57.) Sicherheit ist hier frei-
lich ohnehin nicht möglich: Der Kompilator könnte auch einen anderen, inzwi-
schen verlorenen Textzeugen derselben Konkordanz verwendet haben. 
 
Auf dieser Basis lässt sich nun im Detail beobachten, wie der Kompliator der 
Salzburger Sammlung mit seinen beiden Vorlagen – der Hadriana selbst und 
der Konkordanz zur Hadriana – umgegangen ist. Fünf verschiedene Praktiken 
der Textarbeit sind zu erkennen: 
 
1) Zusammenfassen und abschneiden: Zwar kopierte der Kompilator viele Aus-
schnitte aus seinen Vorlagen wörtlich, an etlichen Stellen fasste er deren Inhalt 
aber auch mehr oder minder grob mit eigenen Worten zusammen. Auf die Her-
kunft dieser Textstücke verwies er dabei, wie gezeigt, nur in Ausnahmefällen. 

 
56  Zu den wenigen Ausnahmen von dieser Regel siehe unten, S. 43. 
57  Zur Datierung vgl. LEVISON 1903, S. 294; ihm folgen MORDEK 1975, S. 254 

(„a. 851/855“), und REYNOLDS 1980, S. 32 („written slightly after 851“). 
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 Besonders anschaulich lässt sich dieses Verfahren anhand von c. 117 der Samm-

lung zeigen: Hier fasste der Kompilator die wortreichen Bestimmungen zur 
Taufpraxis aus dem Brief Leos I. an die italischen Bischöfe (c. 7 und c. 8 in der 
Zählung der Hadriana) mit wenigen eigenen Worten zusammen: sed tantum die 
sabbato pasche et pentecosten fieri conceditur, aliis vero diebus proibitur, nisi tantum 
necessitas mortis cogetur58.  
 Wie wir gesehen haben, hat der Kompilator besonders in den Kapiteln gegen 
Ende der Sammlung auch einfach die kleinen Inhaltsangaben der Konkordanz 
wörtlich übernommen. Mitunter ließ der Kompilator außerdem Details des 
Rechtsinhalts der einzelnen Bestimmungen aus – etwa indem er am Ende Um-
stände abschnitt, die die Gültigkeit einer Bestimmung einschränkten. Beispiele 
hierfür sind Kapitel 71 (das auf Laodicea, c. 56 beruht), Kapitel 74 (das aus 
Chalcedon, c. 9 geschöpft ist) und Kapitel 85 (basierend auf Africa, c. 5). In 
diesen Fällen hat der Kompilator jeweils all jene Umstände fortgelassen, welche 
die Geltung der Bestimmung einschränkten, wie die folgende Tabelle zeigt: 
 
Dionysio-Hadriana Salzburger Sammlung 
LAODICEA 56:  
Quod non oporteat presbiteros ante proces-
sionem episcopi introire sacrarium et sedere. 
Sed cum episcopo debent ingredi vel in subsel-
lis sedere, nisi forsitan infirmitate detineatur 
aut proficiscatur episcopus. 

c. 71:  
Quod non oporteat presbiteros ante preces-
sionem episcopi introire ad altare et sedere. 
Sed cum episcopo debent ingredi. 
 

CHALCEDON 9: 
Si quis clericus adversum clericum habet ne-
gotium, non deserat episcopum proprium et ad 
secularia percurrat iudicia, sed prius actio 
ventiletur apud episcopum proprium, vel 
certe consilio eiusdem episcopi. Apud quos 
utręque partes voluerint, iudicium con-
tinebunt. Si quis autem praeter haec fecerit, 
canonicis correptionibus subiacebit. Quod 
si clericus habet causam adversus 
episcopum proprium vel adversus alterum, 
apud synodum provinciae iudicetur. Quod 

c. 74:  
Si clericus adversus alium clericum habet ne-
gotium, non deserat episcopum proprium et ad 
secularia precurrat iudicia. 

 
58 Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln, c. 117. 
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si adversus eiusdem provinciae metropolita-
num episcopus vel clericus habet quaere-
lam, petat primatem dioceseos aut sedem 
regię urbis Constantinopolitanę, et apud ip-
sum iudicetur. 
AFRICA 5:  
Clerici vel continentes ad viduas vel virgines, 
nisi ex iussu vel permissu episcoporum aut 
presbiterorum, non accedant, et hoc non soli 
faciant, sed cum conclericis vel cum his, cum 
quibus episcopus aut praesbiter iusserit; nec 
ipsi episcopi et presbiteri soli habeant accessum 
ad huiusmodi feminas, sed ubi aut clerici 
praesentes sunt aut graves aliqui christiani. 

c. 85:  
Clerici, continentes ad viduas vel virgines, nisi 
ex iussu vel permissu episcoporum aut pres-
biterorum, non accedant, et hoc non soli faci-
ant, sed cum conclericis vel cum his, cum qui-
bus episcopus iusserit; nec ipsi episcopi et 
presbiteri soli habeant accessum ad huiusmodi 
feminas. 

 
2) Sprachlich straffen: Oft übernahm der Kompilator Kapitel aus seiner Vorlage 
im vollen Wortlaut – wie beispielsweise in c. 33, 37–39 und 42. Bisweilen kürzte 
er Kapitel aber auch sprachlich auf die wesentlichen inhaltlichen Punkte zusam-
men. Umfangreichere Ausführungen und Erklärungen, die mit quia (c. 43) oder 
id est (c. 18, 58, 63, 91) beginnen, ließ er dabei häufig ganz fort. Auch dort, wo 
Aussagen etwas umständlich formuliert waren, strich der Kompilator sie zusam-
men. Ein anschauliches Beispiel hierfür bildet das c. 54:  
 
Dionysio-Hadriana, Antiochia, c. 11 Salzburger Sammlung, c. 54 
Si quis episcopus aut presbiter aut quilibet 
regulae subiectus ecclesiae praeter consilium 
et litteras episcoporum provinciae et prae-
cipue metropolitani adierit imperatorem, 
hunc reprobari et abici oportere non solum a 
communione, verum et ab honore, cuius 
particeps videtur existere, quia venerandi 
principis auribus molestiam temptavit inferre 
contra leges ecclesiae. Si igitur adire princi-
pem necessaria causa deposcit, hoc agatur 
cum tractatu et consilio metropolitani et cete-
rorum episcoporum, qui in eadem provincia 
commorantur, qui etiam proficiscentem suis 
prosequantur epistolis. 

Si quis episcopus vel quilibet clericus preter 
consilium et litteras episcoporum povincie 
maxime metropolitani adierit imperatorem, 
hunc reprobari et abici oportere, quia summi 
principis auribus molestus fuit. Si igitur neces-
sitatem habet ire ad imperatorem, hoc cum 
consilio metropolitani et ceterorum episco-
porum faciat. 
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 Die wortreiche Bestimmung aus Antiochia, c. 11 wurde hier durch geschickte 

Kürzungen im Textumfang fast halbiert. Festgehalten wird lediglich der inhalt-
liche Kern der Bestimmung: Ein Bischof oder anderer Geistlicher darf nicht 
ohne schriftliche Erlaubnis des Metropoliten und der übrigen Bischöfe seiner 
Kirchenprovinz zum Kaiser reisen. Aus aut presbiter aut quilibet regulae subiectus 
ecclesiae wird dabei ein schlichtes vel quilibet clericus. Aus dem umständlichen 
principis auribus molestiam temptavit inferre contra leges ecclesiae wird ein knappes 
principis auribus molestus fuit usw. 
 
3) Verweben: Insbesondere zu Beginn seiner Sammlung bemühte sich der Kom-
pilator darum, verschiedene thematisch verwandte Kapitel sprachlich ineinan-
derzuweben. Typisch für dieses Verfahren ist Kapitel 58: Hier wurde der 24. Ka-
non des Konzils von Laodicea mit dem 7. Kanon derjenigen Bestimmungen 
verwoben, die die Dionysio-Hadriana als Kanones „verschiedener Konzilien der 
afrikanischen Provinz“ auflistet59.  
 
Dionysio-Hadriana Salzburger Sammlung, c. 58 
1LAODICEA 24: Quod non oporteat sacro 
ministerio deditos a presbiteris usque ad di-
aconos et reliquum ecclesiasticum ordinem, 
id est usque ad subdiaconos, lectores, canto-
res, exorcistas et ostiaros et ex numero con-
tinentium et monachorum, ingredi tabernas. 
2AFRICA 7: Ut clerici edendi vel bibendi 
causa tabernas non ingrediantur, nisi peregri-
nationis necessitate conpulsi. 

1Non oporteat sacro ministerio deditos vel ul-
lum, qui in clero est constitutus, 2edendi vel 
bibendi causa tabernas 1ingredi, 2nisi peregri-
nationis necessitate conpulsi. 

 
Die beiden Passagen stimmen inhaltlich weitgehend überein: Geistliche sollen 
sich nicht in Tavernen aufhalten. Der afrikanische Kanon erlaubte aber eine 
Ausnahme; wer pilgerte, durfte – wenn nötig – eine Taverne besuchen. Der 
Kompilator hat beide Bestimmungen sprachlich zu einer einzigen verwoben. 

 
59  Vgl. Vatikan, BAV, Reg. lat. 1021, fol. 87r: Incipiunt canones conciliorum diversorum Afri-

canae provinciae. 
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Die Stelle zeigt zugleich, wie auch hier wieder gekürzt wurde: Aus der umständ-
lichen Auflistung sämtlicher Weihegrade vom Priester bis hinab zum Türsteher 
und der zusätzlichen Nennung von Asketen und Mönchen in Laodicea, c. 24 
machte der Kompilator kurz und knapp: ullum, qui in clero est constitutus. 
 Häufig wurden übrigens auch die Inscriptiones der Hadriana mit der eigent-
lichen Bestimmung selbst zu einem Text verwoben: In insgesamt 32 Fällen sind 
die Kapitelüberschriften auf diese Weise vollständig oder in Teilen in die Be-
stimmung selbst mit aufgenommen worden60. 
  
4) Hintereinandersetzen: Zwar gab sich der Kompilator oft sichtlich Mühe, aus 
mehreren Kanones und Dekretalen einen gelungenen eigenen Kapiteltext zu 
kreieren. An manchen Stellen allerdings verzichtete er auch von vornherein auf 
jeden Versuch, Bestimmungen sprachlich miteinander zu verweben. Oft genug 
setzte er dann schlicht ein et oder ein vel zwischen zwei Kanones; und manchmal 
schrieb er sie sogar ohne jede Verbindung einfach hintereinander weg. Einen 
Extremfall stellt das Kapitel 97 der Sammlung dar: Hier hat der Kompilator die 
Inskriptionen von Africa, c. 81–83 geradezu mechanisch aneinandergereiht. 
 
Dionysio-Hadriana Salzburger Sammlung, c. 97 
1AFRICA 81, INSCR.: Quod non solum humi-
lis, sed verax sanctorum vox ista est, si dixeri-
mus, quia peccatum non habemus, nos ipsos 
seducimus. 
2AFRICA 82, INSCR.: Quod in oratione do-
minica sancti pro se dicant: „Dimitte nobis 
debita nostra“. 
3AFRICA 83, INSCR.: Quod veraciter a sanctis 
dicatur: „Dimitte nobis debita nostra“. 

Non solum humilis, sed verax sanctorum vox 
ista est: si dixerimus, quia peccatum non ha-
bemus, nos ipsi seducimus. 2In oratione domi-
nica sancti pro se dicant: „Dimitte nobis deb-
ita nostra“. 3Quod veraciter a sanctis dicatur: 
„Dimitte nobis debita nostra“. 

 
Die Kapitelüberschriften zu c. 82 und 83 sind fast wortgleich; dennoch hat der 
Kompilator sogar das gleiche Zitat aus dem ‚Vater unser‘ zweimal hintereinan-
der abgeschrieben.  

 
60  Dies betrifft die Kapitel 1–4, 27f., 70, 73, 77, 79, 82, 91, 96, 97, 100, 105–107, 110, 113, 

117–119, 122, 133f., 138f., 144, 146, 152f. 
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5) Ergänzen und erweitern: Wie wir gesehen haben, hat sich der Kompilator bei 
der Auswahl seiner Kapitel prinzipiell an der Konkordanz orientiert, dann auf 
dieser Grundlage das betreffende Kapitel in einer vollständigen Ausgabe der 
Hadriana nachgeschlagen und entschieden, ob er es in seine Sammlung aufneh-
men möchte oder nicht. An einigen wenigen Stellen allerdings kam es vor, dass 
der Kompilator bei seiner Arbeit eine in der Konkordanz genannte Stelle in der 
Hadriana aufblätterte und dabei auf ein dort nachfolgendes Kapitel aufmerksam 
wurde, das in der Konkordanz gar nicht mehr genannt war, und dieses Kapitel 
trotzdem mit übernahm. Diese Ausnahmen bleiben allerdings rar, sie gelten nur 
für vier Kapitel der Salzburger Sammlung:  

– Für sein Kapitel 32 rezipierte der Kompilator neben Ancyra, c. 12 auch 
Teile von Ancyra, c. 13.  

– In Kapitel 51 übernahm er neben Gangra, c. 15 auch noch das nachfol-
gende c. 16. 

– Für sein Kapitel 63 griff er neben Laodicea, c. 34 auch noch c. 35 die-
ses Konzils auf.  

– In Kapitel 144 nahm er neben Symmachus, Syn. I.3 auch noch den da-
nach folgenden Kanon auf.  

Diese vier Ausnahmen dürften helfen, die Interessenschwerpunkte des Kompi-
lators bei seiner Tätigkeit genauer zu konturieren. In c. 32 rezipierte er über die 
Vorlage der Konkordanz hinaus eine Bestimmung zur Askese von Geistlichen: 
Demnach sollte es Klerikern zwar erlaubt sein, auf Fleisch zu verzichten; aller-
dings sollten sie den Verzehr von Gemüse nicht nur deshalb ablehnen dürfen, 
weil es zusammen mit Fleisch gekocht worden war. In c. 51 fand der Kompilator 
die Bestimmung interessant, dass Kinder ihren Eltern nicht unter Verweis auf 
den Gottesdienst die schuldige Ehrerbietung verweigern durften. In c. 63 war 
dem Kompilator die Aussage wichtig, dass jemand, der neue Engel erfand und 
verehrte, verflucht sein sollte, und zwar auch dann, wenn er seinen Götzendienst 
heimlich ausübte. Und in c. 144 schließlich steht – am Beispiel Roms – die 
Frage im Zentrum, wie jemand zum Bischof gewählt werden soll. Bei Uneinig-
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keit sollte demnach die sententia plurimorum entscheiden. Auch diese Bestim-
mung erschien dem Kompilator so interessant, dass er sie über seine Vorlage in 
der Konkordanz hinaus in die eigene Sammlung aufnahm. 
 
6) Manipulieren: Strenggenommen gehen alle fünf bisher beschriebenen Ver-
fahrensweisen des Kompilators mit Manipulationen am Originaltext der Kano-
nes und Dekretalen einher – besonders markant dort, wo seinen Eingriffen 
wichtige Nuancen des Rechtsinhalts zum Opfer gefallen sind. Im Großen und 
Ganzen scheinen diese Verfahren aber vor allem von dem Willen getrieben, the-
matisch verwandte Bestimmungen aus unterschiedlichen Teilen der Hadriana 
möglichst in einem einzigen Kapitel zusammenzuführen – und im Zuge dessen 
den Text der Vorlagen sprachlich zu straffen und dadurch einfacher verständlich 
zu machen. Daneben gibt es aber auch einige Stellen, an denen der Kompilator 
seine Vorlage offenbar gezielt umarbeitete, um den Inhalt der Bestimmungen 
zu verändern. Ein gutes Beispiel hierfür ist das zweite Kapitel der Sammlung: Es 
behandelt die Frage, wann Priesterweihen stattfinden sollen. Hierfür war unter 
anderem eine Bestimmung aus einer Dekretale des Papstes Gelasius (c. 11 in der 
Zählung der Dionysio-Hadriana) einschlägig: Demzufolge sollten nämlich Or-
dinationen „am Fastentag des vierten, des siebten und des zehnten Monats sowie 
an den Samstagen zu Beginn und in der Mitte der Fastenzeit mit einem Fasten 
um den Abend herum“ stattfinden61. Der Kompilator der Salzburger Sammlung 
fügte seinem Kapitel auch noch den „ersten Monat“ hinzu62 – eigenmächtig, 
wie es scheint, jedenfalls aber gegen den Wortlaut der Dionysio-Hadriana. 
 
Der Blick auf diese sechs Arbeitsformen zeigt: Bei der kleinen Sammlung in 
170 Kapiteln handelt es sich nicht nur um ein mechanisches Exzerpt aus der 

 
61  Gelasius I., Versio Dionysio-Hadriana, c. 11: Ordinationes etiam presbyterorum diaconorum-

que nisi certis temporibus et diebus exercere non debeant, id est quarti mensis ieiunio, septimi et 
decimi, sed etiam quadragesimalis initii ac mediana quadragesimae dies sabbati, ieiunio circa 
vesperam noverint celebrandas. 

62  Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln, c. 2: Et ut certis temporibus ordinatio eorum exercea-
tur, id est mense primo et IIII, VII et X. 
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 Dionysio-Hadriana. Vielmehr hat der Exzerptor und Kompilator seine Vorlage 

gezielt gestrafft, sprachlich vereinfacht, umgeordnet und systematisiert; und er 
hat auch nicht davor zurückgescheut, mit Hilfe solcher sprachlicher Verfahren 
den Rechtsgehalt einzelner Kanones und Dekretalen zu verändern.  
 
III.2 Datierung und Lokalisierung der Sammlung 
Die Sammlung in 170 Kapiteln ist unikal in einem Konvolut überliefert, das 
sich – wie dargelegt – paläographisch, kodikologisch und vom Fundzusammen-
hang her einigermaßen plausibel in das Salzburger Schulmilieu der ersten Jahr-
zehnte des 9. Jahrhunderts verorten lässt; der uns betreffende Teil ist am ehesten 
in den 820er/30er Jahren geschrieben worden63. Allerdings haben wir auch ge-
sehen, dass die Sammlung in S sicher nicht autograph überliefert ist: Es handelt 
sich um eine fehlerhafte Kopie64, die manche Bestimmungen sprachlich verball-
hornt (und beispielsweise aus dem Papst Innozenz eine Innocentia macht65). 
Wann und wo der Kompilator die Sammlung selbst geschaffen hat, bleibt also 
erst noch zu etablieren. 
 Zur Lokalisierung gibt weder ein Paratext noch der Inhalt der Sammlung 
irgendeinen expliziten Hinweis. Für Salzburg sprechen allerdings zwei Beobach-
tungen: Der Text ist allein in einer Handschrift aus Salzburg (oder dem Salz-
burger Umfeld) überliefert, die im Salzburger Dom die Jahrhunderte überdauert 
hat; und der Kompilator hat sich für seine Sammlung auf eine Konkordanz ge-
stützt, die wiederum nur im Salzburger Kontext und dem eng verbundenen 
Kloster Saint-Amand repräsentiert ist. Wir gehen angesichts dessen davon aus, 
dass die Sammlung auch in Salzburg konzipiert und hergestellt worden ist. 
 Für die Datierung der Sammlung gelten zunächst einmal folgende Rahmen-
bedingungen: Den terminus post quem definieren die beiden Textgrundlagen, 
auf die sich der Kompilator stützte – also die Dionysio-Hadriana und die Kon-
kordanz zu ihr, die in Reg. lat. 1021 und Clm 15821 bezeugt ist. Der terminus 

 
63  Siehe dazu oben, Kapitel II.4, S. 27. 
64  Siehe oben, Kapitel II.4, S. 30. 
65  Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln, c. 28.  
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ante quem wird dagegen allein durch die Datierung des einzigen Textzeugen S 
bestimmt. 
 Die Collectio Dionysio-Hadriana ist eine Sammlung von Kanones und 
Dekretalen, die im Auftrag Papst Hadrians I. auf Grundlage einer älteren 
Sammlung des Dionysius Exiguus (ca. 470–540) in Rom zusammengestellt 
wurde66. In der Folgezeit entwickelte sie sich in weiten Teilen Mitteleuropas zu 
einer der am meisten rezipierten Kanonessammlungen der Karolingerzeit67. Da-
von zeugt unter anderem die großflächige Verbreitung von Handschriften der 
Hadriana in Nordfrankreich, Italien und im heutigen Deutschland68.  
 Mit Blick auf ihre Datierung hat die bisherige Forschung angenommen, 
Papst Hadrian I. habe die Sammlung dem Frankenkönig Karl dem Großen bei 
dessen ersten Rombesuch im Frühjahr 774 überreicht. Die Grundlage für diese 
Annahme bildet das Widmungsgedicht des Papstes, das in einer Reihe von 

 
66  Vgl. Abigail FIREY, Mutating Monsters. Approaches to ‘Living Texts’ of the Carolingian 

Era, in: Lex scripta. e Manuscripts as Witness to the History of Law (Digital Proceedings 
of the Lawrence J. Schoenberg Symposium on Manuscript Studies in the Digital Age 2, 
2010; stable URL: https://repository.upenn.edu/handle/20.500.14332/38683; eingesehen 
am 21. April 2025), S. 3; eine detaillierte Liste der Veränderungen der Hadriana-Fassung 
gegenüber den älteren, auf Dionysius zurückgehenden Fassungen aus dem 6. Jahrhundert, 
bietet MAASSEN 1870, S. 445–448. 

67  Vgl. dazu schon MAASSEN 1870, S. 467–471; Klaus ZECHIEL-ECKES, Historisch geordne-
tes und systematisches Kirchenrecht und seine frühmittelalterlichen Wechselbeziehungen: 
Beobachtungen zu den Kodices 113, 114, 117 und 120 der Erzbischöflichen Diözesan- 
und Dombibliothek Köln. Mit Exkurs zur Pergamentmakulatur (‘ab’-Typ, Corbie) in Co-
dex 91, in: Mittelalterliche Handschriften der Kölner Dombibliothek. Erstes Symposium 
der Diözesan- und Dombibliothek Köln zu den Dom-Manuskripten, 26. bis 27. Novem-
ber 2004, hg. von Heinz Finger (Libelli Rhenani 12), Köln 2005, S. 211–241, hier S. 219–
225; Daniel ZIEMANN, „A lege nunquam discedis haec observans statuta“. Die Collectio 
Dionysio-Hadriana in der Diözesan- und Dombibliothek Köln, in: Mittelalterliche Hand-
schriften der Kölner Dombibliothek. Drittes Symposion der Diözesan- und Dombiblio-
thek Köln zu den Dom-Manuskripten, 28. bis 29. November 2008, hg. von Heinz Finger 
(Libelli Rhenani 34), Köln 2010, S. 99–118. 

68  Vgl. Linda FOWLER-MAGERL, Clavis Canonum. Selected Canon Law Collections before 
1140 (MGH Hilfsmittel 21), Hannover 2005, S. 45; eine Liste von Textzeugen der Had-
riana bietet KÉRY 1999, S. 14–18.  
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 Handschriften überliefert ist69. Als das Zeugnis einer ersten Rezeption der Had-

riana im Frankenreich gilt dann gemeinhin Karls ‚Admonitio Generalis‘, die im 
Frühjahr 789 in Aachen entstanden ist70. Dagegen hat Abigail Firey im Jahr 
2010 argumentiert, dass die Datierung der Hadriana weniger klar sei, als zu-
meist angenommen: Sie hält auch eine deutlich spätere Abfassung der Samm-
lung – sogar noch nach dem Jahr 789 – für möglich71. Angesichts von Fireys 
Argumenten erlaubt es die bloße Tatsache, dass der Salzburger Sammlung die 
Dionysio-Hadriana zugrunde liegt, leider noch nicht, das Jahr 774 als terminus 
post quem für die Kompilation anzusetzen. Die ersten Handschriften der Ha-
driana stammen allerdings aus den Jahren um die Wende zum 9. Jahrhundert72. 
Dies setzt der Datierung der Salzburger Sammlung eine harte obere Grenze: Sie 
kann nicht älter sein als die Hadriana selbst, die spätestens seit den 790er Jahren 
handschriftlich bezeugt ist. 
 
Eine weitere zeitliche Eingrenzung ist nur noch auf Basis von Indizien und Vor-
annahmen möglich. Sofern die Sammlung tatsächlich, wie wir annehmen, in 
Salzburg entstanden ist, liegt es nahe, dass sie aus einer der Salzburger Hadriana-
Handschriften geschöpft ist. Wir können allerdings selbstverständlich nicht si-
cher sein, dass alle Salzburger Exemplare der Hadriana bis heute überdauert ha-
ben. Zwei Salzburger Textzeugen existieren immerhin noch: Dies sind zum ei-
nen der schon genannte Vaticanus Reginensis latinus 1021 (der zu Beginn auch 

 
69  Vgl. dazu schon MAASSEN 1870, S. 444 mit Anm. 1; außerdem etwa KÉRY 1999, S. 13; 

FOWLER-MAGERL 2005, S. 44.  
70  Dazu im Einzelnen: Admonitio generalis, ed. Michael GLATTHAAR et al. (MGH Fontes 

iuris Germanici antiqui in usum scholarum separatim editi 16), Hannover 2012, S. 30–34. 
71  FIREY 2010, S. 9f. und passim.  
72  Aus dieser Zeit datieren unter anderem folgende Kodices: München, BSB, Clm 14517 

(saec. VIII–IX, Südwestdeutschland, Schweiz oder Oberitalien); Paris, BnF, lat. 11711 
(saec. VIII–IX, Corbie); Paris, BnF, lat. 11710 (datiert durch ein Kolophon auf fol. 159v 
auf das Jahr 804/805: Facto hunc (!) libro in anno XXXVII regnante domno Karolo imperatore. 
– Zu vergleichbar frühen Fragmenten aus Rätien vgl. Klaus ZECHIEL-ECKES, Historisch 
geordnete und systematische Sammlungen des kirchlichen Rechts im frühmittelalterlichen 
Rätien, in: Schrift, Schriftgebrauch und Textsorten im frühmittelalterlichen Churrätien. 
Vorträge des internationalen Kolloquiums vom 18. bis 20. Mai 2006 im Rätischen Mu-
seum in Chur. Eine Publikation des Instituts für Kulturforschung Graubünden in Chur, 
hg. von Heidi Eisenhut u. a., Basel 2008, S. 199–221.  
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die Konkordanz zur Hadriana enthält), zum anderen der Vaticanus latinus 
7222. Roger Reynolds hat bereits auf die Nähe der beiden Handschriften hin-
gewiesen; er hat vermutet, dass sie beide auf dieselbe, heute allerdings verschol-
lene Vorlage zurückgehen73. Diese Nähe manifestiert sich nicht zuletzt in einem 
Detailbefund: Beide Handschriften teilen eine lange Reihe von Randbemerkun-
gen, die letztlich aus der Salzburger Konkordanz geschöpft sind74. 
 Wir können einigermaßen sicher sagen, dass der Hadriana-Text in Reg. lat. 
1021 als alleinige Grundlage der Sammlung nicht in Frage kommt: Denn der 
Kompilator kannte c. 54 des Konzils von Laodicea in einer Fassung, die nicht 
im Reginensis überliefert ist, sehr wohl aber als nachträgliche Korrektur von an-
derer Hand im Vaticanus latinus 722275. Wir können jedoch nicht ausschließen, 
dass der Kompilator dieselbe Korrektur auch in einem anderen, heute verlore-
nen Exemplar der Hadriana aus Salzburg gefunden haben könnte – zum Beispiel 
in jener gemeinsamen Vorlage des Reginensis latinus 1021 und des Vaticanus 
latinus 7222, deren Existenz Reynolds zu Recht angenommen hat76. 
 Sofern der Kompilator aber tatsächlich unmittelbar den Vaticanus latinus 
7222 als Arbeitsexemplar verwendet hat, um seine eigene Sammlung herzustel-
len, ließe sich die Datierung vielleicht noch etwas weiter eingrenzen. Lotte Kéry 
hat den Kodex in das erste Viertel bis zweite Drittel des 9. Jahrhunderts datiert, 
Roger Reynolds spezifischer in die Spätzeit Arns († 24. Januar 821)77. Dass das 
Buch in jenen Jahren in Salzburg war, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass hier 
eine Hand ihre Spuren hinterlassen hat, die Bernhard Bischoff dem Salzburger 
Gelehrten und Schulmeister Baldo zugeschrieben hat78. Von ihm stammen nicht 

 
73  REYNOLDS 1980, S. 24f.  
74  Vgl. als Beispiel hierfür die Anmerkungen 17f., 20–22, 26f., 29, 40f. im Sachapparat der 

Edition; die gleichen Randbemerkungen sind im Übrigen auch in München, BSB, Clm 
6355, bezeugt.  

75  Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln, c. 70; siehe außerdem unten S. 62. 
76  Vgl. REYNOLDS 1980, S. 25.  
77  Vgl. KÉRY 1999, S. 17; REYNOLDS 1980, S. 24f. 
78  Einer der ersten Belege für die Person Baldos findet sich in einem an ihn gerichteten Ge-

dicht des irischen Mönchs und Dichters Dungal v. Bobbio (Saint-Denis, Nordfrankreich), 
welches laut BISCHOFF 1980, S. 78, Anm. 76, wahrscheinlich 809 entstand; zur Zuschrei-
bung der Korrekturen und weiterer Marginalien in Vatikan, BAV, Vat. lat. 7222 an Baldo 
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 nur zahlreiche Korrekturen am Hadriana-Text selbst. Es findet sich auf p. 487–

488 des Kodex ein Nachtrag, eingeleitet mit der Inscriptio De singulis capitulis, 
quos in canonicis libris invenimus79, den Baldo wohl spätestens im zweiten Jahr-
zehnt des 9. Jahrhunderts geschrieben haben dürfte80.  
 Baldos Schrift, die Bischoff als „wenig bekümmert um Ausrichtung und 
schulmäßige Stilisierung“81 charakterisiert hat, begegnet darüber hinaus in zahl-
reichen weiteren Handschriften aus Salzburg und weist Baldo weniger als 
Schreiber, denn als Magister und Korrektor aus82. Nicht auszuschließen ist, dass 
er dem Salzburger Skriptorium vorstand. Auch wenn die Erwähnung seiner Per-
son noch bis in die Amtszeit von Erzbischof Liuphram (836–859) als gesichert 
anzusehen ist, scheint seine Tätigkeit als Korrektor in Salzburger Handschriften 
jedoch mit einigen wenigen Ausnahmen mit der Amtszeit Adalrams (821–836) 
zu enden83. Dazu fügt sich im Übrigen die paläographische Datierung der 
Grundschicht des Vaticanus latinus 7222 recht gut: Weite Teile des Kodex sind 
im sogenannten „Stil II“ geschrieben84, der laut Bischoff erstmals im Salzburger 
Verbrüderungsbuch von 784 nachweisbar ist, aber auch noch im früheren 
9. Jahrhundert genutzt wurde85. 
 
An dieser Stelle können wir nun auch die zweite Arbeitsgrundlage mit in die 
Überlegungen einbeziehen, die der Kompilator benutzt hat: die Salzburger Kon-
kordanz zur Hadriana. Auch hier stehen wir allerdings wieder vor demselben 

 

vgl. außerdem (freilich ohne nähere Diskussion und Belege) REYNOLDS 1980, S. 25; zu 
Baldos Person jetzt auch Maximilian DIESENBERGER, Das Vermächtnis eines Lehrers. Ma-
gister Baldo und die Gesta sancti Hrodberti confessoris im Codex 790 der Grazer Universi-
tätsbibliothek, in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 160/161 
(2020/2021), S. 74–84. 

79  Zu dem Text, der andernorts sehr ähnlich als ‚Dicta sancti Gregorii papae‘ überliefert wird,  
vgl. Roger E. REYNOLDS, e Pseudo-Augustinian „Sermo de conscientia“ and the related 
canonical „Dicta sancti Gregorii papae“, in: Revue Bénédictine 81 (1971), S. 310–317 (mit 
Abdruck des Texts auf S. 315). 

80  Vgl. BISCHOFF 1980, S. 78 und S. 139. 
81  BISCHOFF 1980, S. 79. 
82  BISCHOFF 1980, S. 78f. 
83  BISCHOFF 1980, S. 78 und S. 82. 
84  BISCHOFF 1980, S. 139.  
85  BISCHOFF 1980, S. 56.  
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methodischen Problem: Wir können auch hier nicht sicher sagen, welches 
Exemplar genau der Kompilator für seine Arbeit verwendet hat86. Roger Rey-
nolds und Lotte Kéry geben für den älteren der beiden Textzeugen der Konkor-
danz, den Reginensis latinus 1021, eine Datierung auf das erste Viertel des 
9. Jahrhunderts an, als Entstehungsort nennen sie Saint-Amand87. Einen bemer-
kenswerten Hinweis zur weiteren Geschichte und zur Datierung des Buches bie-
ten zudem die beiden Verse am Ende der Hadriana auf fol. 214v:  

In hoc quisque legat patrum dulcissima verba, 
Dicat: In aeternum vivat Lotharius!, oro. 

Berücksichtigt man die Zeitstellung des Kodex, ließe sich zwar zunächst an die 
Herrschaft Kaiser Lothars I. (817/823-855) denken. Die Art der Dedikation 
und der Zusammenhang mit Salzburg legen aber – wie Bernhard Bischoff be-
tont hat – eine andere Assoziation nahe: Die Verse dürften sich auf den Kustos 
des Salzburger Domklosters namens Lotharius beziehen, der 828 starb88. Da der 
Vers auf das Gedenken an einen Toten und auf dessen ewiges Leben Bezug 
nimmt, liegt eine Datierung in das Jahr 828 oder bald danach zumindest nahe. 
 Daran schließt sich nun noch eine letzte Beobachtung zur Konkordanz an: 
Der jüngere Textzeuge Clm 15821 wurde um das Jahr 1433 neu gebunden und 
erhielt im Zuge dessen auch eine neue Aufschrift, die den Inhalt identifizierte89:  

Passio sancti Alexandri, Hermetis et aliorum. Et qualiter pignora sancti 
Hermetis huc venerunt. Item concordia canonum, quam Baldo scribere 
fecit. Item Augustinus de beatitudine anime. 

Wir wissen nicht mehr, woher die Salzburger Geistlichen im 15. Jahrhundert 
die Information hatten, dass Baldo die Konkordanz habe schreiben lassen. 
Wenn sie diese Information aber aus einem älteren Katalog oder, noch nahelie-
gender, aus einer Angabe auf dem Vorsatzblatt des alten karolingerzeitlichen 
Einbandes übernommen haben, dann besteht außerdem auch ein enger Zusam-
menhang zwischen der Konkordanz und Magister Baldo.  

 
86  Siehe dazu Kapitel III.1, oben S. 32. 
87  REYNOLDS 1980, S. 25; KÉRY 1999, S. 17. 
88  BISCHOFF 1980, S. 63. 
89  Dazu und zum Folgenden LEVISON 1903, S. 293. 
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Insgesamt ergibt sich damit auf Basis der angeführten Befunde und Überlegun-
gen folgendes Bild zur Lokalisierung und Datierung der Sammlung: Sie dürfte 
in Salzburg entstanden sein. Sie kann erst nach der Hadriana geschaffen worden 
sein, die ihrerseits zwischen 774 und ca. 790 datiert. Spätestens in den 830er 
Jahren ist die kleine Salzburger Sammlung in ihrer heute wohl einzigen Kopie 
abgeschrieben worden. Kompiliert worden ist die Collectio am wahrscheinlichs-
ten in der Spätzeit Arns oder den ersten Jahren Adalrams. Alle Texte, die für die 
Herstellung der Sammlung notwendig waren, lagen damals in Salzburg in 
Handschriften vor; und in allen diesen Kodices hat Magister Baldo mit eigener 
Hand Korrekturen, Anmerkungen oder sogar ganze Texte hinzugefügt. Es ist 
gut möglich, dass er die Herstellung der Konkordanz angeregt und geleitet hat. 
 
III.3 Charakter und Funktion der Sammlung 
Es fällt nicht ganz leicht, die Sammlung in die Geschichte der kanonistischen 
Collectiones einzuordnen und die Ziele des Kompilators zu ergründen. Die For-
schung unterscheidet üblicherweise grob zwischen „historisch“ geordneten Ka-
nonessammlungen einerseits und „systematischen“ Sammlungen andererseits90. 
Historisch geordnete Collectiones (wie die Dionysio-Hadriana) stellen die Ka-
nones-Listen der einzelnen Konzilien geschlossen hintereinander und gruppie-
ren auch jeweils alle Briefe eines Papstes zusammen. Systematische Sammlungen 
(wie die Vetus Gallica) ordnen dagegen einzelne Kanones verschiedener Konzi-
lien und Einzelkapitel aus Papstbriefen thematisch zu Gruppen zusammen. Da-
bei bewahren sie allerdings – jedenfalls im Großen und Ganzen – den Wortlaut 
der Vorlage; und sie geben die Quelle jeweils so an, dass man das betreffende 
Kapitel auch noch einmal in einer historischen Sammlung nachschlagen kann. 
Tatsächlich hat Hubert Mordek nachweisen können, dass dies ein üblicher Re-
zeptionsweg in der Karolingerzeit war: Man nutzte zunächst eine systematische 

 
90  Vgl. klassisch beispielsweise Hubert MORDEK, Dionysio-Hadriana und Vetus Gallica. His-

torisch geordnetes und systematisches Kirchenrecht am Hofe Karls des Großen, in: Zeit-
schrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung 55 (1969), 
S. 39–63. 
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Sammlung, um eine thematisch passende Bestimmung zu finden, rezipierte den 
genauen Wortlaut dann aber gern aus einer historisch geordneten Sammlung, 
weil man hier den besseren Text vermutete91. 
 Die Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln stellt in dieser Hinsicht eine be-
merkenswerte Zwischenstufe dar: Sie beruht zwar auf einer historischen Collec-
tio, eben der Dionysio-Hadriana. Aber auf der Grundlage der Salzburger Kon-
kordanz sind verschiedene Bestimmungen, die thematisch zusammengehören, 
an einer Stelle zusammengeführt worden. Anders als in einer typischen systema-
tischen Sammlung werden dabei allerdings die Stellen, aus denen die Bestim-
mungen geschöpft sind, in der Regel nicht mehr benannt; ein Nutzer kann sie 
deshalb auch nicht in einer historisch geordneten Sammlung nachschlagen. Und 
mehr noch: Besonders zu Beginn der Sammlung werden Halbsätze aus verschie-
denen Kanones und Dekretalen sprachlich staunenswert kleinteilig miteinander 
kombiniert. Ein markantes Beispiel hierfür bildet das zweite Kapitel: 
 
Dionysio-Hadriana Salzburger Sammlung, c. 2 
1CAN. AP. 2, INSCR.: De ordinatione pres-
biterorum et diaconorum vel ceterorum.  
2NEOCAESAREA 11: Praesbiter ante tri-
cesimum annum aetatis suae nullatenus ordi-
netur, licet valde sit dignus, sed hoc tempus 
observet. Nam Dominus noster tricesimo ae-
tatis suae anno baptizatus est, et sic coepit 
docere. 
3CHALCEDON 6: Nullum absolute ordinari 
debere presbyterum aut diaconum, nec 
quemlibet in gradu ecclesiastico, nisi spe-
cialiter ecclesiae civitatis aut possessionis aut 
martyrii aut monasterii, qui ordinandus est, 
pronuntientur.  
4GELASIUS 11: Ordinationes etiam pres-
byterorum diaconorumque nisi certis tempo-
ribus et diebus exercere non debeant, id est 
quarti mensis ieiunio, septimi et decimi, sed 

1De ordinatione diaconorum vel presbitero-
rum vel aliorum clericorum: 
2Ut presbiter ante XXXum aetatis suae annum 
non ordinetur. 
 
 
 
 

3Et ut nullus clericus absoluta ordinetur, nisi 
ad locum consignetum. 
 
 
 
 
4Et ut certis temporibus ordinatio eorum ex-
erceatur, id est mense primo et IIII, VII et X. 

 
91  Hubert MORDEK, Kirchenrechtliche Autoritäten im Frühmittelalter, in: Recht und Schrift 

im Mittelalter, hg. von Peter Classen (Vorträge und Forschungen 23), Sigmaringen 1977, 
S. 237–255, hier S. 249f. 
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 etiam quadragesimalis initii ac mediana 

quadragesimae dies sabbati, ieiunio circa 
vesperam noverint celebrandas. 

 
Während der Kompilator in diesem Kapitel die einzelnen Bestimmungen 
schlicht durch ein Et ut miteinander verbunden hat, gab er sich andernorts 
Mühe, kleine Teilsätze aus mehreren Kanones regelrecht miteinander zu verwe-
ben:  
 
Dionysio-Hadriana Salzburger Sammlung, c. 11 
1CAN. AP. 25: Episcopus aut presbyter aut di-
aconus, qui in fornicatione aut periurio aut 
furtu captus est, deponatur, non tamen com-
munione privetur. Dicit enim scriptura: 
„non vindicavit Dominus bis in id ipsum“. 
2CAN. AP. 26: Similiter et reliqui clerici huic 
conditioni subiaceant. 
3NEOCAESAREA 1: Praesbiter si uxorem ac-
ceperit, ab ordine deponatur. Si vero forni-
catus fuerit aut adulterium perpetraverit, 
amplius pelli debet et ad paenitentiam red-
igi. 
 

1Episcopus aut presbiter aut diaconus 2aut 
reliqui clerici, 1qui in fornicatione aut peri-
urio aut furto captus fuerit, 3vel si post or-
dinationem uxorem duxerit, 1,3deponatur, 
1non tamen communione privetur. 
 

 
Dieses erstaunliche Mosaik aus Textsteinchen erinnert im Kleinen an denjeni-
gen Umgang mit Vorlagen, den später die Köpfe der pseudoisidorischen Werk-
statt bei ihrem gewaltigen kanonistischen Fälschungsunternehmen pflegen soll-
ten: Diese „Mosaiktechnik“92 wahrte durch die vielen kleinen wörtlichen 
Übernahmen den Ton und den Stil der Quelle – auch wenn am Ende der Text 
selbst gegenüber den Vorlagen deutlich gekürzt und verändert daherkam. Das 
Ergebnis zeugt von einem bemerkenswert zwiespältigen Verhältnis zur Autorität 
der alten Kanones und Dekretalen: Zwar orientierte sich der Kompilator an vie-
len Stellen sprachlich eng an diesen ehrwürdigen Texten und strebte sichtlich 

 
92  So nannte es Emil SECKEL, Pseudoisidor, in: Realenencyklopädie für protestantische e-

ologie und Kirche3 16 (1905), S. 265–307, hier S. 272.  
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danach, viele kleine Formulierungen wörtlich aus ihnen zu übernehmen. Zu-
gleich scheute er sich aber auch nicht, die alten Normen mehr oder minder grob 
mit eigenen Worten zusammenzufassen, sprachlich zu kürzen, zu vereinfachen 
und zuzuspitzen – oder sogar inhaltlich anzupassen. 
 Ziel des Kompilators kann es demnach nicht gewesen sein, ein Hilfsmittel zu 
schaffen, das es dem Nutzer erleichterte, die originalen Kanones und Dekretalen 
zu einem gegebenen ema rasch und bequem zu finden. Angesichts der tiefen 
Eingriffe in den Wortlaut der Kanones und Dekretalen kann der Kompilator 
auch kaum danach gestrebt haben, ein Rechtsinstrument zu schaffen, das es er-
laubte, für einen konkret gegebenen Streitfall die einschlägigen Bestimmungen 
von Konzilien und Päpsten nachzuschlagen. Dazu fügt sich, dass der Schöpfer 
der Sammlung nur in weniger als zehn Prozent seiner 170 Kapitel überhaupt 
eine Angabe zu seinen Quellen machte93. 
 
Aufschluss über die Interessen des Kompilators gibt seine Auswahl an Kanones 
und Dekretalen. Beobachtet man, was er gegenüber der Konkordanz, an der er 
sich orientierte, an Kapiteln überging, so ergibt sich ein ziemlich klares Bild. 
Beispielhaft lässt es sich an den Kanones des Konzils von Nicaea 325 herausar-
beiten: Wie wir gesehen haben, ließ der Kompilator im Vergleich zur Konkor-
danz die Kapitel 6–8, 14 und 19 für seine eigene Sammlung aus94. Diese Kapitel 
haben in der Konkordanz folgende Regesten (hier zitiert nach Reg. lat. 1021, 
fol. 3r):  

– c. 6: De privilegiis, quae quibusdam civitatibus conpetunt.  
– c. 7: De episcopo Heliae, id est Hierosolimorum. 
– c. 8: De his, qui dicuntur Cataroe, id est mundi, et ne in una civitate duo 

sint episcopi.  
– c. 14: De cathicuminis lapsis. 
– c. 19: De Paulianistis.  

 
93  Siehe oben, S. 33–35. 
94  Siehe oben, S. 36f. mit Anm. 56. 
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 Schon auf den ersten Blick fällt auf, dass der Kompilator wenig Interesse an 

Fragen von Dogma und Häresie hatte: Informationen über die Cataroe und die 
Paulianisti ließ er weg. Ebenso wenig interessierten ihn Kanones, die Auskunft 
über einzelne Ereignisse oder Personen der Kirchengeschichte im Osten gaben: 
Der sechste Kanon von Nicaea betraf die Rechte der Patriarchen von Alexandria 
und Antiochia, der siebente Kanon galt der Kirche von Jerusalem. Die Regelung 
zu den Kathechumenen in Kanon 14 wiederum könnte dem Kompilator veral-
tet erschienen sein: Sie setzte die römische Welt des 4. Jahrhunderts voraus, in 
der man noch nicht regelhaft als Kind getauft wurde, sondern erst im Erwach-
senenalter – und eine entsprechend lange Zeit als Taufanwärter zu absolvieren 
hatte. Der Kanon passte deshalb nicht mehr gut zur Lebenswelt des Kompila-
tors.  
 Dieses Muster zieht sich durch die gesamte Sammlung in 170 Kapiteln: Ihr 
Schöpfer hatte wenig übrig für diejenigen Kanones und Dekretalen, die von 
Fragen des Dogmas handelten und einzelne Heterodoxien zum Gegenstand hat-
ten. Er überging die Passagen der Konkordanz, die in erster Linie Auskunft über 
Schismen und kirchenpolitische Streitigkeiten in der Spätantike gaben (so dass 
in der gesamten Sammlung, sieht man von Stellennachweisen zu den Papstbrie-
fen ab, kein einziger Personenname genannt wird). Und er neigte dazu, Bestim-
mungen wegzulassen, die in der karolingischen Welt der Jahrzehnte um 800 
offenkundig keine Gültigkeit mehr beanspruchen konnten, weil sie für eine an-
dere Gesellschaft oder einen anderen Raum geschaffen worden waren. Das er-
klärt zum Beispiel, warum die Kanones des ersten Konzils von Konstantinopel 
aus dem Jahr 381 von dem Kompilator ganz übergangen worden sind: In den 
drei Kanones ging es um Häresien; um die hierarchische Stellung einzelner Kir-
chen im Osten, insbesondere in Ägypten; und um den Patriarchen Maximus 
von Konstantinopel95. Nichts davon entsprach den Selektionsprinzipien des 
Kompilators96. Dasselbe gilt auch für die Dekretalen des Papstes Bonifatius: 

 
95  Vgl. Vatikan, BAV, Reg. lat. 1021, fol. 59v–60r. 
96  Hinzu kommt allerdings noch der Umstand, dass die Kanones von Konstantinopel in der 

Salzburger Konkordanz zur Dionysio-Hadriana gar keine eigene Rubrik haben, weil sie 
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Wer die Salzburger Konkordanz einsieht, muss annehmen, sie hätten allein der 
spezifischen kirchenpolitischen Situation in Rom gegolten97. So überging der 
Kompilator auch sie. 
 Was übrig blieb, waren 170 Kapitel zu Grundlagen der Kirchenstruktur und 
zur kirchlichen Praxis im Alltag. Ihr Schwerpunkt liegt sichtlich auf Fragen der 
Disziplin im Klerus; es geht um Regeln, die das Leben von Geistlichen betreffen, 
das heißt die Ordination, die Sakramente (insbesondere Taufe, Buße und Eu-
charistie), die Liturgie, den Umgang mit Kirchengut und dergleichen mehr. Die 
Sammlung bezeugt aber auch ein gewisses Interesse an der Lebensführung von 
Laien, zum Beispiel in Fragen zur Ehe, zur Bußpraxis und zur Einhaltung von 
Fastentagen. Zu diesem Selektionsprinzip fügen sich nicht zuletzt auch die we-
nigen Zusätze, die der Kompilator über die Konkordanz hinaus in seine Samm-
lung integrierte: Wie wir gesehen haben, interessierten ihn hierbei Speisegebote 
für den Klerus, das gottgefällige Verhältnis zwischen Kindern und Eltern, die 
Verehrung falscher Engel und das Mehrheitsprinzip bei der Wahl des Bischofs98. 
 Zur Zielgruppe der Bestimmungen lässt sich sagen: Die Salzburger Samm-
lung bietet Regeln für Kleriker aller Weihegrade vom Bischof bis zum niederen 
Klerus, außerdem Normen für männliche und weibliche Religiosen und Laien. 
Offenbar war die Sammlung also nicht für eine ganz bestimme Gruppe inner-
halb des Klerus gedacht. Was sie stattdessen bot, war tatsächlich eher ein the-
matisch geordnetes „Reader’s Digest“ zur Dionysio-Hadriana für Fragen der 
Kirchenstruktur und der rechten christlichen Lebensführung von Klerus und 
Laien. Eine Ausgabe der Dionysio-Hadriana war normalerweise eine umfang-
reiche Sammlung: Die erhaltenen Exemplare haben meist Folio-Format und 

 

andernorts zugeordnet sind: Vgl. München, BSB, Clm 15821, fol. 64r, wo die Konkordanz 
von den Kanones aus Laodicea direkt zu denen von Chalcedon übergeht.  

97  Vgl. München, BSB, Clm 15821, fol. 89v–90r: De decretis Bonifacii papae. Supplicatio  
Bonifacii papę apud Honorium imperator, ut constitueretur, quatenus in urbe Roma numquam 
per ambitum ordinetur antistes, nec in aliis civitatibus, ne in insidiantium procellarum fluctus 
inliderentur ecclesię. In decretis Bonifacii papae capitulo I. Ut si denuo Romę duo fuerint ordi-
nati episcopi, ambo de civitate pellantur, ubi maxime ambitionem aufert. In decretis ut supra, 
capitulo II. 

98  Siehe oben, S. 43. 
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 sind in der Regel mehr als 200 Blätter stark. Der Schöpfer der Salzburger Samm-

lung hat diese voluminöse Collectio auf ein handliches Format gebracht: 25 
Blätter von 23 × 13,5 cm Größe. 
 
Vielleicht ist die Sammlung in 170 Kapiteln allerdings lediglich eine schlechte 
Reinschrift eines unvollendeten Experiments kanonistischer Gelehrsamkeit. Es 
fällt nämlich auf, dass der Kompilator sein Vorhaben nicht konsequent durch-
geführt hat. So hat er in einer Reihe von Kapiteln – entgegen seiner sonstigen 
Praxis – lediglich die Parallelstellen aufgelistet, nicht aber deren Texte sprachlich 
zusammengeführt. An einer Stelle hat er sogar den eigentlichen Rechtsinhalt der 
Dionysio-Hadriana zum betreffenden ema gar nicht mehr ausgeführt: Wer 
wissen wollte, welche Buße derjenige zu leisten hatte, der „widernatürlichen“ 
Geschlechtsverkehr gehabt hatte, der fand die Antwort nicht in der Salzburger 
Sammlung selbst; ihr Kompilator verwies den Leser in c. 34 stattdessen lediglich 
auf die einschlägige Bestimmung im 15. und 16. Kapitel des Konzils von 
Ancyra99 (und zwang den Nutzer damit, die Regelung in einem Exemplar der 
Dionysio-Hadriana selbst nachzuschlagen). Unfertig wirken auch die großen 
Unterschiede bei der sprachlichen Zusammenführung der verschiedenen Kano-
nes – die mal kleinteilig und in eigener Formulierung verwoben, mal aber auch 
lediglich hölzern hintereinandergestellt werden (und bisweilen sogar nur mecha-
nisch additiv aneinandergehängt sind). 
 Angesichts dessen spiegeln der Überlieferungskontext und der paläographi-
sche Befund unseres einzigen Textzeugen möglicherweise auch den „Sitz im Le-
ben“ der Sammlung in 170 Kapiteln selbst wider: Es könnte sich bei dieser Col-
lectio durchaus um ein Werk aus dem Kontext der Salzburger Domschule 
handeln. Die Sammlung wäre dann nicht eigentlich als eine kanonistische Res-
source angelegt worden, um die alten Kanones und Dekretalen etwa auf einer 
Synode oder in einem kirchenrechtlichen Streitfall nachzuschlagen. Sie könnte 

 
99  Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln, c. 34: Hii vero, qui inrationabiliter fornicati sunt, 

hoc est, qui miscentur pecoribus vel cum masculis polluuntur, sic impleant penitentiam, sicut in 
canone Anchirano capitulo XV et XVI scriptum est. 
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vielmehr eine ähnliche Funktion gehabt haben, wie es Harald Siems für die so-
genannte ‚Collectio Sangermanensis XXI titulorum‘ nachgewiesen hat: Diese 
Sammlung, so hat Siems argumentiert, sei dienlich gewesen als „Materialsamm-
lung zur allgemeinen Information über weite Bereiche der kirchlichen Hierar-
chie, über liturgische Fragen, über Buße und Ehe“. Sie „taugte zum Lernen und 
Unterrichten, aber nicht, um mit ihr methodisch rechtlichen Fragen nachzuge-
hen“100. Einen solchen Zweck als „Unterrichtswerk“ könnte auch der Kompila-
tor der Salzburger Sammlung intendiert haben.  
 Angesichts der vielen Bezüge der beiden Salzburger Hadriana-Ausgaben wie 
auch der Hadriana-Konkordanz zu Magister Baldo, wird man am Ende zumin-
dest vorsichtig fragen dürfen: War es vielleicht sogar der Schulmeister Baldo 
selbst, der – ähnlich wie die Konkordanz – so auch die Salzburger Sammlung in 
170 Kapiteln für (und mit?) seinen Schüler(n) erarbeitet hat? Dass man das Vor-
haben nicht wirklich konsequent durchführte, mag erklären, warum es bei einer 
einzigen sprachlich fehlerhaften Kopie blieb, die in einem Kontext überliefert 
ist, der eben auf das Salzburger Schulmilieu verweist – und warum die Salzbur-
ger Sammlung auch sonst im Karolingerreich keinerlei weitere Rezeption erfah-
ren zu haben scheint. 
 

  

 
100  Harald SIEMS, Die Collectio Sangermanensis XXI titulorum: Kanonessammlung oder Un-

terrichtswerk?, in: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 65 (2009), S. 1–28 
(alle Zitate auf S. 28). 
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 IV. Editionsprinzipien 

 
 
Unsere Edition hat das Ziel, den Zusammenhang der Salzburger Sammlung in 
170 Kapiteln einerseits mit der Dionysio-Hadriana selbst, andererseits aber auch 
mit der Konkordanz in Vatikan, BAV, Reg. lat. 1021 und München, BSB, Clm 
15821 transparent zu machen. Denn erst dadurch wird es möglich, die Arbeits-
weise des Kompilators nachzuvollziehen – und zu diskutieren, zu welchen Zwe-
cken die kleine Sammlung hergestellt worden sein könnte.  
 Die Dionysio-Hadriana ist nun leider in überwältigend vielen Handschriften 
überliefert, aber nicht kritisch ediert. Wir haben deshalb eine Entscheidung tref-
fen müssen, welche Textzeugen wir für den Abgleich mit der Salzburger Samm-
lung heranziehen wollen. Statt hierfür den unkritischen Erstdruck aus dem Jahr 
1525 oder dessen ergänzte Nachdrucke von 1609 und 1687 zu verwenden101, 
haben wir uns dafür entschieden, die beiden Textzeugen zu benutzen, die wie 
unsere Sammlung aus dem frühen 9. Jahrhundert stammen und einen Bezug zu 
Salzburg haben: nämlich zum einen die Handschrift Vatikan, BAV, Vat. lat. 
7222 (Sigle V), die in Salzburg geschrieben worden ist und noch im ersten Vier-
tel des 9. Jahrhunderts geschaffen worden sein könnte; und zum anderen den 
Kodex Vatikan, BAV, Reg. lat. 1021 (Sigle V1), der ebenfalls noch aus dem ers-
ten Viertel des 9. Jahrhunderts stammen könnte und im Anschluss an die Kon-
kordanz auch den Text der Dionysio-Hadriana selbst bietet102. Geschrieben 
worden ist dieser Kodex von einer Hand, wie sie typisch ist für das Kloster Saint-
Amand in Nordostfrankreich. Diesem Haus stand seit 782 der Bayer Arn als 
Abt vor, der 785 parallel dazu zum Bischof von Salzburg aufstieg und ab 798 
die neu eingerichtete Salzburger Kirchenprovinz als Metropolit leitete, bis er 

 
101  Canones apostolorum. Veterorum conciliorum constitutiones. Decreta pontificum anti-

quiora. De primatu Romanae ecclesiae, hg. von Johannes COCHLAEUS, Mainz 1525; der 
Text dieser Ausgabe ist von François PITHOU mit Ergänzungen erneut herausgegeben wor-
den (Paris 1609), dessen Druck dann seinerseits noch einmal (Paris 1687) nachgedruckt 
worden ist. 

102  Siehe oben, S. 47, Anm. 72. 
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821 starb103. Durch Arns Person waren das Kloster Saint-Amand und der Me-
tropolitansitz Salzburg in den ersten beiden Jahrzehnten des 9. Jahrhunderts eng 
miteinander verbunden. Die Forschung hat nachgewiesen, dass auf diesem 
Wege auch Bücher aus Saint-Amand nach Salzburg gelangten; wie wir bereits 
gesehen haben, deutet das Kolophon im Reginensis latinus 1021 zudem auf 
Salzburg im Jahr 828 oder bald danach hin104. 
 

V     Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 7222 
Format:  246 Blätter (paginiert als 1–490); 305 mm × 210 mm, 

Schriftspiegel: 210 mm × 135 mm. 
Provenienz:   Salzburg: BISCHOFF 1980, Bd. II, S. 139; BStK.-Nr. 836; 

KÉRY 1999, S. 17; MORDEK 1995, S. 936; REYNOLDS 
1980, S. 25. 

Datierung:   saec. IX1/4 (BStK.-Nr. 836); saec. IX1/4 oder IX2/3 (KÉRY 
1999, S. 17); „later Arnonian period“ (REYNOLDS 1980, 
S. 24f.). 

URL: https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.7222.  
 Literatur:  BISCHOFF 1980, Bd. II, S. 139; BStK.-Nr. 836 (Litera-

tur); DOLEZALEK/BERTRAM zu Vat. Lat. 7222 (ohne Sei-
tenangabe); KÉRY 1999, S. 17; MORDEK 1995, S. 936; 
REYNOLDS 1980, S. 24f. 

Inhalt:  
p. 1–483:   Collectio Dionysio-Hadriana (am Anfang Blattverlust, Be-

ginn im Verzeichnis der Tituli mit Ancyra, c. 16). 
p. 483–487: Concilium Romanum a. 732 (ed. GÜNTHER 1891, 

S. 237–249).  
p. 487–488: De singulis capitulis quos in canonicis libris invenimus (ed. 

REYNOLDS 1971, S. 315).  

 
103  REYNOLDS 1980, S. 17f.  
104  Siehe oben, S. 50.  
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 p. 488–490:   Glossar zu den Kanones: Praugmaticum – causa105. 

 
 

V1    Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 1021 
Format:  Kodikologische Einheit I: 214 Blätter; 285 mm × 180 

mm. 
Provenienz:   Saint-Amand: KÉRY 1999, S. 17, BISCHOFF 1980, S. 99. 
Datierung:  „Arn-Stil (Saint-Amand), spätestens 828“ (BISCHOFF 

1980, S. 99); saec. IX1/4 (KÉRY 1999, S. 17); „later Ar-
nonian period“ (REYNOLDS 1980, S. 24f.).  

URL:  https://digi.vatlib.it/view/MSS_Reg.lat.1021 
Literatur:  BISCHOFF 1980, S. 99; KÉRY 1999, S. 17; REYNOLDS 
     1980, S. 24f. 
Inhalt:  
Kodikologische Einheit I (saec. IX1/4): 
fol. 1r–14v:   Konkordanz zur Collectio Dionysio-Hadriana (unediert, 

wie in München, BSB, Clm 15821, fol. 36r–199v) 
fol. 15r –214v:  Collectio Dionysio-Hadriana (am Ende, fol. 214v, in Un-

ziale der Segenswunsch: In hoc, quisque legat patrum dulcis-
sima verba, / Dicat: In aeternum vivat Lotharius!, oro.) 

 
Kodikologische Einheit II (saec. XII):  
fol. 215r–245v:  Guillaume de Conches, Dragmaticon philosophiae 
 
Wir können nicht zweifelsfrei zeigen, dass einer der beiden Kodices dem Kom-
pilator der Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln als direkte Vorlage gedient 
hat. Roger Reynolds hat außerdem bereits vermutet: „Between the Salzburg and 

 
105  Das Glossar als Ganzes ist unseres Wissens nicht ediert; es ist unter anderem auch überlie-

fert in den Kodices: Berlin, SBPK, Hamilton 132, fol. 252r–v; München, BSB, Clm 6355, 
fol. 260r–261r; Paris, BnF, lat. 3843, fol. 12r–13r; Paris, BnF, lat. 12445, fol. 12v–13r; 
Reims, BC, 671, fol. 196v–197v. 
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the St. Amand MSS […] there was very probably a common model“106. Auch 
diese gemeinsame Vorlage könnte als Modell für die Herstellung der Salzburger 
Sammlung in 170 Kapiteln gedient haben. 
 Ausschließen können wir immerhin, dass sich der Kompilator allein auf V1 
gestützt hat. Denn für das 70. Kapitel seiner Sammlung verwendete er c. 54 des 
Konzils von Laodicea in einer Version, die in V1 gar nicht enthalten ist. In V 
dagegen wird diese Fassung zumindest als Korrektur überliefert107: 
 

S V V1 
Quod non oporteat ullum 
clericum spectaculis vel in-
anis ludicris interesse. 

Quod non oporteat sacer-
dotes aut clericos qui-
buscumque spectaculis in-
cenis aut in nuptiis 
interesse, sed antequam 
thimelici ingrediuntur, 
exsurgere eos conveniat 
atque inde discendere. 

Quod non oporteat sacer-
dotes aut clericos ex collatis 
vel comesationibus convivia 
caelebrare. Hoc autem nec 
laicis posse congruere. 

 
Dieser Befund wird zunächst durch einige Stellen bestätigt, an denen der Text 
von S demjenigen in V (und den Korrekturen dort) nähersteht als dem in V1: 

c. 83:  presbiteri vel diaconi S] presbiteri vel diaconi (korr. aus diacones) 
V; presbiteri vel diacones V1 

 c. 110:  redire noluerint S] redire noluerint V; redire voluerint V1 
 c. 112:  qui S] qui (korr. aus quia) V; quia V1 
 c. 118:  perurguerentur S] urguentur V; arguentur V1 
 c. 119:  quo erat S] quo erat (korr. aus quae erat) V; quae erat V1 
 c. 126:  pro religionis reverentia S] pro religionis veneratione V; pro le-

gionis veneratione V1  

 
106  REYNOLDS 1980, S. 25, Anm. 59.   
107  Die Korrektur stellt letztlich nur den Text wieder her, der in der Dionysiana I bereits ent-

halten war: Vgl. Vatikan, BAV, Pal. lat. 577, fol. 42v und Kassel, LB, Ms. 4° theol. 1, fol. 
53r. In der Dionysiana II war die Überschrift des Kapitels stehen geblieben, dessen Text 
selbst dagegen ausgefallen. 
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Allerdings gibt es auch Stellen, an denen S näher an V1 und der noch unkorri-
gierten Fassung von V steht als an den Korrekturen in V: 
 c. 13:  quia nusquam vos aut Dominus docuit S] quia nusquam vos hoc 

Dominus docuit V1; quia nusquam eos hoc Dominus docuit V 
 c. 120:  ut tali vel obitus S] ut tali vel obitus V1; ut talium (korr. aus tali) 

vel obitus V 
 c. 139:  Quod, quam grave sit, extimate S] Quod, quam grave sit, extimate 

V1; Quod, quam grave sit, existimate (korr. aus extimate) V 
 c. 144:  si quidem in unum totius inclinaverit ecclesiasticis ordinis electio 

S] si quidem in unum totius inclinaverit ecclesiasticis ordinis elec-
tio V1, si quidem in unum totius inclinaverit ecclesiastici (korr. 
aus ecclesiasticis) ordinis electio V 

 
Und schließlich gibt es einige Stellen, an denen sowohl V als auch V1 durch 
Korrekturen von S abweichen:  
 c. 36:  secundum pristinos grados S] secundum pristinos gradus (korr. 

aus grados) V V1 
 c. 106:  ut quomodo S] ut quodam modo (korr. aus quomodo) V, ut 

q u o q u o m o d o  (korr. aus quomodo) V1 
 
Es wäre nun theoretisch denkbar, dass der Kompilator der Salzburger Samm-
lung beide heute noch erhaltenen Salzburger Exemplare verwendete und sich 
hier für die eine, da für die andere Lesart und an wieder anderen Stellen sogar 
für eine eigene Lösung entschied. Weit plausibler aber erscheint es, dass er die 
heute verlorenene gemeinsame Vorlage der beiden Salzburger Hadriana-Exemp-
lare verwendet hat. Gleichwohl sind aus unserer Sicht die beiden zeitnahen, mit 
Salzburg verbundenen Textzeugen der Dionysio-Hadriana eine hinreichend so-
lide Basis, um sich der vom Kompilator genutzten Arbeitsgrundlage anzunä-
hern. 
 
Unser Editionstext der Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln beruht auf dem 
einzigen Textzeugen S. Marginalien am rechten Seitenrand zeigen Seitenwechsel 
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in dieser Handschrift an. Wir haben S getreu mitsamt den sprachlichen Abwei-
chungen vom Standardlateinischen transkribiert, um einen Eindruck von der 
Qualität des Textes zu vermitteln. Um der besseren Lesbarkeit willen haben wir 
allerdings einige wenige unverständliche Passagen emendiert und die Lesart von 
S im Apparat nachgewiesen. Außerdem haben wir den Gebrauch von v und u 
normalisiert, Abkürzungen orientiert am lateinischen Standard aufgelöst (prae 
statt pre usw.), eine am heutigen Gebrauch im Deutschen orientierte Interpunk-
tion eingeführt und alle Orts- und Personennamen ebenso großgeschrieben wie 
die nomina sacra. Im textkritischen Apparat geben wir darüber hinaus Korrek-
turen im Text von S an. Zitate aus der Bibel setzen wir im Editionstext in »dop-
pelte Anführungszeichen«, im Sachapparat (mit nummerierten Fußnoten) wei-
sen wir die Stellen nach. 
 An einigen Stellen ist der Text in S schwer oder gar nicht mehr lesbar. Aller-
dings erlaubt es nicht selten die Vorlage, die fehlenden Buchstaben mit hoher 
Sicherheit zu rekonstruieren. Diese Passagen haben wir im Editionstext in eckige 
Klammern [ ] gestellt. Wo Text auch mithilfe der Vorlage nicht mehr zu rekon-
struieren ist, setzen wir [–], bei mehreren Wörtern [–.–]. 
 Alle Passagen der Sammlung, die wörtlich aus der Dionysio-Hadriana ge-
schöpft sind, haben wir im Editionstext kursiv gesetzt. Eingerückt und petit ge-
druckt finden sich außerdem unter jedem Kapitel der Sammlung die Vorlagen 
aus der Dionysio-Hadriana, die der Kompilator verarbeitet hat; die wörtlichen 
Parallelen sind auch in unserem Abdruck der Vorlagen jeweils kursiv wiederge-
geben. Kleine hochgestellte Ziffern zu Beginn der jeweiligen Passage im Editi-
onstext, die denen im petit gesetzten Nachweis der Vorlagen entsprechen, sollen 
es erleichtern, das kleinteilige „Text-Patchwork“ des Kompilators im Einzelnen 
nachzuvollziehen. Wo wir als Vorlage nicht den vollständigen Text eines Kapi-
tels aus der Dionysio-Hadriana abgedruckt haben, sondern nur den einschlägi-
gen Auszug daraus, markieren wir die Auslassungen durch eckige Klammern mit 
drei Punkten […]. Wo der Kompilator die Dionysio-Hadriana zwar sinngemäß, 
aber nicht wörtlich zitiert hat, verweisen wir auf die Vorlage nur mit „Cf.“ und 
Nachweis der Stelle, aber ohne wörtliches Zitat aus der Hadriana. 
 Unser petit gesetzter Text der Vorlagen beruht, soweit er die Dionysio-Had-
riana betrifft, auf V. Korrekturen in V und die abweichenden Lesarten in V1 
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 weisen wir in einem eigenen textkritischen Apparat zu diesen Vorlagen der 

Sammlung nach. Im Sachapparat informieren wir außerdem in gebotener Kürze 
über die in den Vorlagentexten genannten Personen und Orte. 
 
An einigen Stellen hat S außerdem direkt aus der Konkordanz zur Dionysio-
Hadriana geschöpft. Sie ist heute zum einen in V1 überliefert, zum anderen im 
folgenden etwas jüngeren Codex: 
 

M München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 15821  
Format:  147 Blätter; Oktavformat 
Provenienz:   Salzburg: LEVISON 1903, S. 293; REYNOLDS 1980, S. 32f. 
Datierung:  851/855 (vgl. LEVISON 1903, S. 293f.) 
URL:  https://www.digitale-sammlungen.de/de/de-

tails/bsb00073145 
Literatur:  LEVISON 1903, S. 293f.; MORDEK 1975, S. 254;  

REYNOLDS 1980, S. 32f.  
 
Inhalt:  
fol. 1v–31r:  Inc. Passio sancti Alexandri papae et Hermetis martiris et ali-

orum sanctorum 
fol. 31r–35v Translatio sancti Hermetis: Inc. Qualiter pignora sancti 

Hermetis martiris huc venerunt (ed. WAITZ 1887, S. 410) 
fol. 36r–119v  Konkordanz zur Dionysio-Hadriana (unediert, wie in Va-

tikan, BAV, Reg. lat. 1021, fol. 1r–14v). Inc.: De canone 
apostolorum 

fol. 120r–122v Exzerpte aus den Akten des Konzils von Clermont 535, 
Augustinus, De civitate Dei und der apokryphen zweiten 
Synode unter Papst Silvester (vgl. dazu im Einzelnen  
LEVISON 1903, S. 293, Anm. 7) 

fol. 122v–124r Inc. De eruditione animę. Nutri animam tuam lectionibus 
divinis (Defensor von Ligugé, Liber scintillarum, ed.  
ROCHAIS 1957, c. LXXXI, 8–20, S. 231f., aber gekürzt 
und mit erheblichen Varianten zum Editionstext) 
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fol. 124r–131v Lehrdialog über den Glauben. Inc.: Quaestiones sanctorum 
patrum de fide. Interrogatio: Quid est fides? Responsio: Fides 
est enim sperandum substantia rerum  

fol. 132r–147r Inc. De beatitudine animae. Beatus qui odio habuerit hunc 
mundum (Ephrem der Syrer, Sermo II, gedruckt bei Kilian 
FISCHER (Piscator), Freiburg im Breisgau, nicht nach 
1491, fol. 12r–13v; CPL 1143, II108) 

 
Unser Editionstext beruht dort, wo wir die Konkordanz zitieren, auf dem älteren 
Textzeugen V1. Die wenigen abweichenden Lesarten aus M haben wir im text-
kritischen Apparat zu den Vorlagen der Salzburger Sammlung verzeichnet.  
 
Schließlich noch ein Wort zur deutschen Übersetzung: Wir haben nur den Text 
der Salzburger Sammlung in 170 Kapiteln übersetzt, nicht auch die Vorlagen 
aus der Hadriana und der Konkordanz. Die Übersetzung ist obendrein lediglich 
als pragmatisches Hilfsmittel zur raschen Erschließung der Sammlung gedacht; 
sie soll es vor allem erleichtern, den Text auch als Quelle in der Lehre zu ver-
wenden. Wir haben uns deshalb nicht so sehr um Eleganz bemüht als vielmehr 
– soweit möglich – um Nähe zur lateinischen Fassung. Allerdings ist der Text 
der Sammlung an etlichen Stellen wohl durch Fehler des Kopisten grammatika-
lisch entstellt. Wir haben nicht versucht, diese Patzer im Deutschen nachzuah-
men. Stattdessen zielt unsere Übersetzung darauf ab, unter Berücksichtigung 
der Vorlagen den ursprünglich intendierten Sinn zu erfassen. In eckige Klam-
mern setzen wir dabei sprachliche Ergänzungen, die im Deutschen notwendig 
sind. In spitzen Klammern stehen unsere Konjekturen zu denjenigen Stellen, an 
denen der lateinische Text in der Handschrift unleserlich ist. 
  

 
108  Vgl. zu dem Text und zur weiteren Überlieferung http://www.earlymedievalmonasti-

cism.org/texts/Ephrem-de-beatitudine-animae.html (eingesehen am 3. August 2025; dort 
wird München, BSB, Clm 15821 allerdings nicht als Textzeuge gelistet). 
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V1  Vatikan, Biblioteca Apostolica Vaticana, Reg. lat. 1021 
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BStK.-Nr. Bergmann/Stricker Katalog-Nummer 
CALMA Compendium Auctorum Latinorum Medii Aevii 
cap./c.  capitulum 
CCSL  Corpus Christianorum Series Latina 
CPL  Clavis Patrum Latinorum 
ed.  ediert von 
fol./foll. folium/folia 
hg.   herausgegeben 
korr.  korrigiert 
LB Universitätsbibliothek Kassel – Landesbibliothek und Murhardsche 

Bibliothek der Stadt Kassel 
LexMA  Lexikon des Mittelalters 
LK  Lexikon für eologie und Kirche 
MGH              Monumenta Germaniae Historica 
MGH SS Monumenta Germaniae Historica. Scriptores 
Nr./no.  Nummer 
ÖNB  Österreichische Nationalbibliothek 
PCBE  Prosopographie Chrétienne du Bas-Empire 
PL  Patrologia Latina 
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S.  Seite 
SBPK  Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz 
Sp.  Spalte 
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Aufgenommen sind Personen des Mittelalters und der Neuzeit bis zum Ende 
des 19. Jahrhunderts. Hochgestellte Zahlen geben die Zeilennummer im Editi-
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Coelestin, Papst  31, 1023 
Cresconius, Bischof v. Todi  2001 
Cresconius, Gelehrter  11, 33, 35 
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46 
Eulalius, Bischof v. Syrakus  2001 
Felix, Papst  31, 1024, 19013 
Fulrad, Abt v. Saint-Denis  28 
Gaudentius, Bischof v. Niš  13432 
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Gietl, Ambros  7–10, 32 
Gregor II., Papst  31, 20410 
Hadrian I. Papst  46 
Hauthaler, Willibald  7–10, 12–14, 20–

23, 31 
Hilarius, Papst  31 

Hupfauf, Johann Peregrin  7, 12 
Hupfauf, Marie  7, 12 
Innozenz, Papst  31, 45, 1022  
Karl d. Große, Kaiser  46f. 
Laurentius, Bischof v. Syrakus  19834 
Leo, Papst  10, 31, 39 
Liuphram, Erzbischof v. Salzburg  30, 49 
Lothar I., Kaiser  50 
Lotharius, Kustos d. Salzburger Domklos-

ters  50 
Maaßen, Friedrich  7 
Maximus, Patriarch v. Konstantinopel  55 
Maximus, Bischof v. Bieda  19426, 2001 
Ossius, Bischof v. Córdoba  13612 
Petrus, Bischof v. Ravenna  2001 
Petter, Alexander  7, 13 
Pseudoisidor (Fälschergruppe)  53 
Simplicius, Papst  31, 33–35 
Siricius, Papst  31, 34f., 1021 
Stephanus, Bischof v. Venisium  19613, 

2001 
Symmachus, Papst  31, 35, 43 
Valerius Licinianus Licinius, röm. Kaiser  

9837 
Zosimus, Papst  31 

 

 

  



 

 

215  
 
 
 VII.3 Orte 

 

Aachen  47 
Alexandria  55 
Deutschland  46 
Italien  46 
Konzilien und Synoden: 
– Africa  31, 39, 42 
– Ancyra  10, 20, 31, 43, 57, 60 
– Antiochia  26, 31, 40f., 55 
– Carthago  31 
– Chalcedon  10, 26, 31, 39, 52, 56 
– Gangra  26, 31, 43 
– Laodicea  26, 31, 39, 41–43, 48, 56, 62 
– Neocaesarea  10, 20, 26, 31, 52f. 
– Nicaea  10, 31, 36–38, 54f. 

– Serdica  26, 31 
– Toledo  23 
Nordfrankreich  46 
Rom  43, 46, 56 
Saint-Amand  11, 29, 32, 50, 59–61 
Saint-Denis  28, 48 
Salzburg: 
– Benediktinerabtei St. Peter  7 
– Dom (inkl. Domkapitel, Schule und 

Kloster)  7, 12, 27, 45, 50, 57 
– Kirchenprovinz  59 
– Salzburg Museum (ehemals: Museum 

Carolino-Augusteum)  7, 12 
– Skriptorium  27–30, 48f. 
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VII.4 Vorlagen  

Dieses Register verzeichnet, welche Kanones und Dekretalen der Dionysio-
Hadriana und welche Kapitel der Salzburger Konkordanz in der Sammlung in 
170 Kapiteln verarbeitet worden sind. Links steht jeweils das Kapitel in der Zäh-
lung der Hadriana bzw. der Salzburger Konkordanz, rechts das Kapitel der Salz-
burger Sammlung in 170 Kapiteln. 

 

Kanones: 
 
Canones apostolorum 
1 c. 1 
2 c. 2 
7 c. 3 
9 c. 4 
10 c. 5 
11 c. 6 
13 c. 6 
14 c. 7 
17 c. 8 
18 c. 8 
19 c. 8 
20 c. 9 
21 c. 10 
22 c. 10 
25 c. 11 
26 c. 11 
27 c. 12 
28 c. 13 
30 c. 14 
31 c. 15 
35 c. 16 
36 c. 17 
38 c. 18 
39 c. 19 
41 c. 19 
40 c. 20 
42 c. 21 
43 c. 21 
44 c. 22 
47 c. 23 
49 c. 24 

50 c. 24 
 
Nicaea 
1 c. 10 
2 c. 1 
3 c. 25 
4 c. 1 
5 c. 18 
10 c. 26 
11 c. 26 
12 c. 27 
13 c. 28 
15 c. 7 
16 c. 7 
17 c. 22 
18 c. 29 
20 c. 29 
 
Ancyra  
8 c. 26 
9 c. 30 
10 c. 31 
12 c. 32 
13 c. 32 
14 c. 33 
15 c. 34 
16 c. 34 
18 c. 35 
19 c. 36 
20 c. 37 
21 c. 38 
22 c. 39 
23 c. 40 
 

Neocaesarea 
1 c. 11 
2 c. 41 
3 c. 42 
7 c. 43 
8 c. 36 
11 c. 2 
 
Gangra 
1 c. 44 
3 c. 45 
4 c. 46 
8 c. 47 
11 c. 48 
13 c. 49 
14 c. 50 
15 c. 51 
16 c. 51 
18 c. 52 
19 c. 53 
 
Antiochia 
11 c. 54 
22 c. 7 
23 c. 55 
24 c. 40 
 
Laodicea 
2 c. 56 
5 c. 22 
15 c. 57 
20 c. 29 
24 c. 58 
25 c. 59 
27 c. 60 
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 28 c. 61 

30 c. 62 
34 c. 63 
35 c. 63 
36 c. 40 
39 c. 64 
44 c. 65 
46 c. 66 
49 c. 67 
50 c. 68 
52 c. 69 
54 c. 70 
56 c. 71 
59 c. 72 
 
Chalcedon 
3 c. 73 
4 c. 73 
6 c. 2 
9 c. 74 
16 c. 35 
18 c. 75 
21 c. 76 
24 c. 76 
 
Serdica 
3 c. 77 
4 c. 77 
17 c. 78 
 
Carthago 
6 c. 79 
7 c. 80 
16 c. 81 
18 c. 82 
27 c. 83 
33 c. 84 
 
Africa 
5 c. 85 
7 c. 58 
8 c. 86 
13 c. 87 
15 c. 23 
26 c. 9 
38 c. 88 

39 c. 89 
47 c. 90 
62 c. 91 
69 c. 92 
70 c. 93 
71 c. 74 
76 c. 94 
77 c. 95 
78 c. 96 
79 c. 96 
80 c. 96 
81 c. 97 
82 c. 97 
83 c. 97 
87 c. 98 
93 c. 99 
95 c. 100 
96 c. 100 
97 c. 101 
98 c. 102 
99 c. 103 
100 c. 104 
 
 
Dekretalen: 
 
Siricius I. 
1 c. 23 
2 c. 105 
5 c. 106 
6 c. 107 
 
Innozenz I. 
3 c. 108 
7 c. 109 
15 c. 23 
37 c. 110 
54 c. 111 
 
Zosimus 
1 c. 112 
 
Coelestin I. 
15 c. 113 
18 c. 114 
20 c. 115 

Leo I. 
3 c. 22 
6 c. 116 
7 c. 117 
8 c. 117 
12 c. 118 
14 c. 119 
15 c. 120 
18 c. 121 
19 c. 121 
20 c. 122 
21 c. 106 
22 c. 106 
23 c. 123 
24 c. 124 
27 c. 107 
28 c. 125 
30 c. 26 
43 c. 110 
44 c. 110 
45 c. 110 
46 c. 126 
47 c. 127 
48 c. 23 
49 c. 128 
 
Hilarius 
2 c. 129 
 
Felix 
2 c. 132 
 
Gelasius I. 
2 c. 133 
3 c. 1 
5 c. 134 
10 c. 105 
11 c. 2 
12 c. 135 
13 c. 136 
19 c. 137 
20 c. 138 
21 c. 139 
22 c. 140 
27 c. 131 
28 c. 141 
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Anastasius 
4 c. 142 
8 c. 143 
 
Symmachus 
I.3 c. 144 
I.4 c. 144 
IV c. 154 
V.2 c. 145, c. 147–150 
V.4 c. 146  
V.3 c. 151 

V.5 c. 152 
V.6 c. 152 
V.7 c. 153 
 
Gregor II. 
1 c. 155 
2 c. 156 
3 c. 157 
4 c. 158 
5 c. 159 
6 c. 160 

7 c. 161–162 
8 c. 163 
9 c. 164 
10 c. 165 
11 c. 166 
12 c. 167 
13 c. 168 
17 c. 169 
(1–13, 17 außerdem 

auch in c. 170)  
 

 
 
 
Salzburger Konkordanz:  
 
Nicaea 13 c. 28 
Ancyra 10 c. 31 
Ancyra 15 c. 34 
Siricius 2 c. 105 
Zosimus 1 c. 112 
Simplicius 1 c. 130 
Gelasius 21 c. 139 
Symm. V.2 c. 145, 146–150 
Symm. V.3 c. 151 

  



 

 

  
 
 
  


